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Tobias Senn

Migrationspolitik der Baselbieter Regierung um 1970 —
im Geist der Selbstindigkeit unter vollzugsfoderalistischen
Zwangen

Schweizer Migrationspolitik im foderalistischen Spannungsfeld
von Bund und Kantonen: Das Fallbeispiel Kanton Basel-Land-
schaft 1970
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Abstract

Die Schweizer Migrationspolitik wird in den 1960er und 1970er Jahren im Rahmen der
Wachstumsbewiltigung grundlegend neu gestaltet, wobei im Jahr 1970 unter dem Ein-
druck von «Uberfremdungsbewegung» und Konjunkturdimpfungsmassnahmen ein
epochaler Paradigmenwechsel vom Laisser-faire zur «Stabilisierungspolitik» vollzo-
gen wird. Diese Neuausrichtung stellt das Zusammenspiel von Bund und Kantonen im
Vollzugsfoderalismus auf die Probe und wirft folgende Kernfragen auf: Erfordert die
Wachstumsbewiltigungspolitik eine verstirkte Zentralisierung der Schweizer Politik
und folglich eine Abschwichung des Foderalismus? Konnen die Kantone zumindest in
Bezug auf die Arbeitsmigration gegeniiber dem Bund ihre Partikularinteressen wah-
ren?

Am Beispiel des Baselbiets, des Schweizer Wachstumskantons par excellence, wird
nach den migrationspolitischen Spielrdumen von Bund und Kantonen im foderalisti-
schen Spannungsfeld gefragt. Kann 1970 von einer eigenstindigen Baselbieter Migra-
tionspolitik gesprochen werden oder bleiben die kantonalen Behorden bloss aus-
fithrende Organe im von Bern bestimmten Vollzugsfoderalismus?

Einleitung

Am 7. Juni 1970 mobilisierte die 2. Uber-
fremdungsinitiative, die nach ithrem Initi-

seit den Abstimmungen von 1947 iiber
die Wirtschaftsartikel und das AHV-Ge-

anten James Schwarzenbach benannte
«Schwarzenbach-Initiative», 74,1 Pro-
zent der Schweizer Stimmbiirger zum
Gang an die Urnen. Dies entspricht einer
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setz (damals 79,7%) nicht mehr erreich-
ten Stimmbeteiligung. Ubertroffen wurde
sie seither nur bei der EWR-Abstimmung
von 1992 mit 78,7 Prozent. In diesen epo-



chalen Abstimmungen mit ausserordent-
lich hoher Stimmbeteiligung kulminier-
ten die Offentlichen Grundsatzdebatten
zu den drei zentralen Themen der
Schweizer Wirtschaftspolitik der zweiten
Hilfte des 20. Jahrhunderts: zur Krisen-
bekampfung, zur Wachstumsbewiltigung
und zur europdischen Integration.

1947 ging es in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit vorerst um die politische Nach-
bearbeitung der Zwischenkriegszeit.
Dem Staat wurden mit den Wirtschaftsar-
tikeln mehr Kompetenzen in der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik zugestanden,
damit eine Krise, wie sie die Schweiz in
den 1930er Jahren erlebt hatte, in Zukunft
besser bekdmpft werden kann. Und
gleichzeitig wurde mit der AHV das So-
zialwerk geschaffen, welches gerade auch
in Krisenzeiten sozialer Unrast vorbeu-
gen sollte.

1970 stand dann, ebenfalls mit eidgends-
sischer Verspatung, die Bewiltigung der
Hochkonjunktur der Nachkriegszeit zur
Debatte. Zwar wurde die Diskussion um
die Wachstumsbewiltigung in der «Uber-
fremdungsinitiative» auf die «Fremdar-
beiterfrage» verkiirzt, doch stellte die
Schwarzenbach-Abstimmung einen Kno-
tenpunkt dar, in dem verschiedene The-
menstrange der Schweizer Nachkriegsge-
schichte zusammenliefen: «Zum Beispiel:
Die Suche nach einer neuen Identitit in ei-
ner sich verindernden Welt, die Offnung
gegeniiber Europa und die Abkehr von ei-
ner geistig fest verankerten Réduit-
Schweiz, der Gegensatz zwischen behar-
renden Kréften im Innern und einer
dynamischen Aussenwelt sowie der
langsame Abschied vom Sonderfall-Den-
ken.»' Im Kern ging es bei all diesen The-
men um den enormen wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und kulturellen Wandel
der Schweiz seit dem Kriegsende. In der

Auseinandersetzung um Schwarzenbach
fand die Veridnderung ihren 6ffentlichen
und direktdemokratischen Brennpunkt.?

Dieselben Themen einer sich stetig wan-
delnden Schweiz wurden wiederum -
zum bisher letzten Mal in diesem Aus-
mass — 1992 bei der Abstimmung um den
EWR-Beitritt virulent, als nach dem
Ende des Kalten Krieges eine grundle-
gende wirtschaftliche Neuausrichtung
der Schweiz in Richtung Europa moglich
gewesen wire.’

Schwarzenbach hatte mit seiner Initiative
an der Urne zwar keinen Erfolg,* doch
war er der einflussreichste Schweizer Po-
litiker seiner Zeit. Ihm gelang es mit sei-
ner «Uberfremdungsbewegung» die Mas-
sen zu  mobilisieren und die
«Fremdarbeiterfrage» ganz oben auf die
politische Agenda zu setzen, nachdem
diese wihrend der 1960er Jahre ein
Thema unter vielen war.> Schwarzenbach
nahm den Begriff der «Uberfremdungy,
diese diffuse, «emotional-ideologisch
aufgeladene Chiffre fiir Ausschluss des
Fremden, Unerwiinschten und Bedrohli-
chen»®, aus dem Diskurs der 1960er auf
und machte ihn am Ende des Jahrzehnts
zum politischen Leitbegriff.” Von Bun-
desrat und Verwaltung iiber die eidgenos-
sischen Rite bis zu den Kantonsregierun-
gen und kantonalen Amtsstellen waren
nun alle politisch entscheidenden Ak-
teure iiberzeugt, dass die «Uberfrem-
dung» der Schweiz eine Tatsache sei. Ob-
wohl sie nicht ganz so harte Massnahmen
wie Schwarzenbach ergreifen wollten,
gingen sie unter dem Druck der «Uber-
fremdungsbewegung» doch davon aus,
dass man etwas gegen die «Uberfrem-
dung» unternehmen miisse. Die «Uber-
fremdungsabwehr» war zum bestimmen-
den Thema der Schweizer Politik
geworden: «Unabhidngig davon, ob die
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durch die Uberfremdungsbewegung be-
klagten Missverhiltnisse und ihre Kausa-
litditen existierten oder nicht, losten sie
ein demokratisches Diskussions- und
Entscheidungsverfahren aus, das in
Mehrheitsentscheiden bestimmte Mass-
nahmenpakete zur Losung der angefiihr-
ten Probleme sanktionierte.»®

In diesem Artikel werden foderalistische
Aspekte des demokratischen Diskus-
sions- und Entscheidungsverfahrens be-
leuchtet, welches unter dem Eindruck
von Schwarzenbach 1969/1970 zu einer
Neuausrichtung der Fremdarbeiterpolitik
fithrte. Am Beispiel des Kantons Basel-
land wird aufgezeigt, wie als Massnahme
gegen die «Uberfremdung» der bis heute
giiltige auslidnderpolitische Ansatz der
Schweiz, die sogenannte «Stabilisie-
rungs-» oder «Quotenpolitik», im Span-
nungsfeld zwischen Bund und Kantonen
entstanden ist. Dargestellt werden dazu
die massgeblichen Entwicklungen auf
der Ebene der Exekutive: erstens beim
Bund, zweitens zwischen Bund und Kan-
tonen und drittens zwischen Bern und
Liestal im Speziellen. Fiir den Kanton
Baselland wird bewusst auf den Regie-

rungsrat und im Speziellen auf die Direk-
tion des Innern fokussiert, weil die Kon-
takte zum Bund in den Ausemanderset-
zungen um die neue Fremdarbeiter-
regelung auf Stufe Regierung und in die-
ser Direktion stattfanden.

Beim untersuchten Quellenmaterial han-
delt es sich um die Handakten Ldliger,
ein Dossier, welches der Vorsteher der
Direktion des Innern 1969 und 1970 zum
Thema «neue Fremdarbeiterregelung
gesammelt hat.” Im Aktenbestand ist die
Beschiftigung des federfiihrenden Ba-
selbieter Volkswirtschaftsdirektors mit
der gleichnamigen Vorlage des Bundes
dokumentiert. Darin enthalten sind unter
anderem auch die fiir den Regierungsrat
notigen Akten des kantonalen Arbeits-
amtes, des in der Fremdarbeiterpolitik
wichtigsten Amtes. Ausgeweitet wurden
die Recherchen im Staatsarchiv Basel-
land auf Aktendossiers zu den Volkswirt-
schaftsdirektoren-Konferenzen aus den
entsprechenden Jahren, weil diese Kon-
ferenzen wichtige Foren fiir den Mei-
nungsaustausch iiber die Fremdarbeiter-
politik zwischen Bund und Kantonen
darstellten.'?

1. Das Jahr 1970 — verspitete politische Wachstumsbewiltigung in der Schweiz

Das enorme Wachstum der Nachkriegs-
zeit hatte sich als anhaltendes Phinomen
erwiesen und die Schweiz grundlegend
verdndert. Der Wandel zeigte sich sowohl
gesellschaftlich als auch wirtschaftlich in
den unterschiedlichsten Facetten, was ein
Blick auf weitere Abstimmungen von An-
fang der 1970er Jahre zeigt. Die epochale
Abstimmung {iber die Schwarzenbach-
[nitiative machte ndmlich nur den Anfang
fir drei weitere richtungsweisende eid-
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genossische  Volksabstimmungen  in
schneller Folge. Wie bei der Ablehnung
der Schwarzenbach-Initiative folgte das
Stimmvolk auch in drei obligatorischen
Referenden iiber zentrale gesellschaftli-
che und wirtschaftliche Fragen dem Bun-
desrat und fallte progressive Entscheide:
Am 7. Februar 1971 stimmten die
Schweizer Stimmbiirger endlich der Ein-
fiihrung des Frauenstimmrechts zu. 1972
wurde das Freihandelsabkommen mit der



EWG angenommen und somit die Aus-
senwirtschaftspolitik dem europdischen
Kontext angepasst. Und schliesslich
wurde mit der Volksabstimmung vom
20. Mai 1973 hundert Jahre nach seiner
heissen Phase der Kulturkampf in der
Schweiz definitiv beendet, indem die
1874 in der Bundesverfassung gegen die
Katholiken eingefiihrten Ausnahmearti-
kel (Jesuiten- und Klosterartikel) gestri-
chen und die konfessionelle Gleichstel-
lung in der Verfassung garantiert wurde.!!

Mit diesen vier gewichtigen Volksent-
scheiden zu Fragen der Migration, der
Gleichstellung, der Aussenwirtschaft und
der Religion hat der Schweizer Souverin
Anfang der 1970er Jahre an der Urne be-
deutsame gesellschaftliche Umwilzun-
gen der goldenen 1950er und 1960er
Jahre nachvollzogen. Zuvor war es
wiahrend zweier Jahrzehnte Wirtschafts-
boom und politischer Nachkriegserstar-
rung unter dem Deckel des Kalten Krie-
ges zu keinen vergleichbar gewichtigen
und umstrittenen Volksabstimmungen ge-

kommen.!? Die Abstimmungsresultate
sind Ausdruck einer zwar verspiteten,
aber immerhin teilweise gegliickten
Wachstumsbewiltigung auf politischer
Ebene. Die Verspitung riihrte daher, dass
das seit Kriegsende anhaltende Wachstum
erst in den 1960er Jahren iiberhaupt als
solches erkannt und nicht mehr bloss als
voriibergehende Erscheinung betrachtet
wurde.'® Folglich brachen die zentralen
Auseinandersetzungen iber die perma-
nenten Folgen der rasanten Entwicklun-
gen und insbesondere des grundlegenden
Wandels der Gesellschaft erst im Verlauf
der 1960er Jahre los und fithrten um 1970
zu Entscheiden des Souverins. Neben der
Veranderung der Geschlechterrollen, der
abnehmenden Bedeutung der Religion
und der Anpassung der Schweizer Aus-
senwirtschaft an die europdischen Wirt-
schaftsriume war die verstirkte Zuwan-
derung eines der pragenden Merkmale der
schweizerischen Gesellschaft der 1950er
und 1960er Jahre und wurde in den spéten
1960er Jahren zu einem zentralen innen-
politischen Kampffeld.

1.1. Das Jahr 1970 — migrationspolitische Epochenwende vom Laisser-faire zum Sta-
bilisierungsansatz: « Uberfremdungsbewegung» und «neue Fremdarbeiterregelungy

In der Schweizer «Migrationspolitik» —
die im untersuchten Zeitraum der 1960er
und 1970er Jahre ganz im Sinn der dama-
ligen Praxis und Wahrnehmung noch
«Fremdarbeiterpolitik» genannt wurde'
— lasst sich in weit gefasster Perspektive
ein langfristiger Paradigmenwechsel vom
Prinzip des Laisser-faire, d.h. der
bewussten Abwesenheit einer lenkenden
Politik in der (Arbeits-)Zuwanderung, in
den 1950ern und 1960ern hin zum Stabi-

lisierungs- und Kontingentierungsansatz
der 1970er feststellen, mit dem der Bund
die Einwanderung aktiv steuern und be-
grenzen wollte. Innerhalb dieses langfris-
tigen Paradigmenwechsels in der Schwei-
zer Migrationspolitik hin zur
Wachstumsbewiltigung markiert das
Jahr 1970 eine Epochenwende und eignet
sich als Beobachtungsbrennpunkt, in dem
lingerfristige Umwilzungen deutlich
sichtbar werden."”
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Einerseits kam mit der radikal ausldnder-
feindlichen Schwarzenbach-Initiative die
wirkungsmichtigste Uberfremdungsin-
itiative der Schweizer Geschichte zur Ab-
stimmung. Die Initiative, welche wie
kaum ein zweites Volksbegehren die
Schweiz spaltete, forderte als wichtigste
«Massnahmen gegen die bevolkerungs-
missige und wirtschaftliche Uberfrem-
dung der Schweiz», dass erstens der Aus-
linderanteil in jedem Kanton ausser Genf
auf 10% der Schweizer Wohnbevdlke-
rung beschrankt werde — nicht mitgezihlt
wurden Saisonarbeiter und Grenzginger
— und dass zweitens «keine Schweizer
Biirger wegen Rationalisierungs- oder
Einschrankungsmassnahmen entlassen
werden diirfen, solange im gleichen Be-
trieb und in der gleichen Berufskategorie
Auslinder arbeiten». '

Und andererseits hat der Bundesrat im
Vorfeld der Abstimmung unter dem
Druck der «Uberfremdungsbewegungy
seine Fremdarbeiterpolitik mit der «Ver-
ordnung iiber die Begrenzung der Zahl
von Auslidndern» vom 16. Mirz 1970 ent-
scheidend verschirft und grundlegend
neu ausgerichtet. Der Bundesrat griff mit
seiner neuen Fremdarbeiterregelung in
das freie Spiel des (Fremd-)Arbeitsmark-
tes ein und fiihrte die Stabilisierungspoli-
tik mit Jahreskontingenten zur Begren-
zung der Einwanderung ein — den bis
heute dominierenden Ansatz in der Ar-
beitsmigrationspolitik.!”

1970 kulminierte mit diesen beiden mi-
grationspolitischen  Entscheiden eine
Entwicklung, die sich wéahrend der
1960er Jahre abgezeichnet hatte: Der
Bundesrat musste erkennen, dass sein
Anfang der 1950er Jahre festgelegtes
Konzept der «Gastarbeiterpolitik» zuneh-
mend zu sozialen Spannungen in der
Schweiz'® sowie zu innen- und aussenpo-
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litischem Druck fiihrte. Das «Rotations-
modell» mit seiner Mischung aus wirt-
schaftlich gewollter liberaler Zulassungs-
politik und staatspolitisch bedingten
restriktiven Integrations- und Einbiirge-
rungsmoglichkeiten funktionierte ange-
sichts der anhaltenden Hochkonjunktur
nicht. Die Landesregierung konnte sich
nicht mehr der je langer je offensichtli-
cheren Tatsache verschliessen, dass im-
mer mehr Auslidnderinnen und Auslidnder
in der Schweiz nicht nur voriibergehend,
sondern dauerhaft arbeiteten und auch
lebten und ihnen ein bedeutender Anteil
am rasanten Wachstum des Landes zu
verdanken war. Die Einwanderung in die
Schweiz hatte nicht mehr den reversiblen
und provisorischen Charakter, den ihr die
bundesritliche «Gastarbeiterpolitik» seit
dem Ende des Zweiten Weltkriegs verlei-
hen wollte."” Die Direktiven des Bundes-
rates in der Migrationspolitik griffen
nicht mehr und bedurften Anfang der
1960er Jahre einer grundlegenden Uber-
arbeitung.?

Der Impuls fiir die bundesritliche Zu-
wendung zur Migrationspolitik kam
von aussen: Das nach dem Krieg wirt-
schaftlich wiedererstarkte Italien ver-
langte 1961 die Revision des Rekrutie-
rungsabkommens von 1948 und rang
dem Bundesrat in dusserst zéhen und von
Schweizer Seite widerwillig gefiihrten
Verhandlungen Verbesserungen der Auf-
enthaltsbedingungen der Italiener in der
Schweiz ab. Die Schweiz unterzeichnete
1964 das Abkommen von Rom iiber die
Auswanderung italienischer Arbeits-
kréifte in die Schweiz nicht zuletzt ange-
sichts der zunehmenden Konkurrenz auf
dem europdischen Arbeitsmarkt. Der Ar-
beitsplatz Schweiz drohte die italieni-
schen Arbeiter an attraktivere Stellenan-
bieter in Deutschland und Frankreich
zu verlieren und blieb auf ein Rekrutie-



rungsabkommen mit Italien angewiesen,
obwohl seit 1961 auch mit Spanien ein
vergleichbares Abkommen bestand.?!

Ihren wichtigsten Ausdruck fand die Be-
schiftigung des Bundesrates mit dem
Thema Einwanderung 1961 in der Einbe-
rufung der «Studienkommission fiir das
Problem der auslindischen Arbeits-
kriften. Deren problemorientierter Fo-
kus und die im offiziellen Bericht «Das
Problem der ausldndischen Arbeits-
krafte» 1964 verdffentlichten Resultate
erhoben die «Abwehr der Uberfrem-
dungsgefahry zur Leitlinie der Ausldn-
derpolitik, gaben somit eine Marschrich-
tung parallel zur «Uberfremdungs-
bewegung» vor?> und sollten noch iiber
das Jahr 1970 hinaus die zentralen Refe-
renzpunkte der Migrationspolitik des
Bundes bleiben.?

Trotz bundesritlicher Beschiftigung mit
der Fremdarbeiterpolitik verpasste die
Schweizer Politik in den 1960er Jahren
eine grundlegende Bewiltigung der
Wachstumsphidnomene. Unter dem wirt-
schaftsliberalen Paradigma des Laisser-
faire, der ideologischen Grundlage der
Schweizer Wirtschaft im Kalten Krieg,
wurden weder die wirtschaftlichen noch
die soziokulturellen Umwilzungen poli-
tisch massgebend gestaltet. Auf Grund
dieser Unterlassungssiinden brach in den
1960er Jahren der bis heute die Schwei-
zer Migrationspolitik prdgende und be-
stimmende innenpolitische Gegensatz
mit Vehemenz auf?*: Die Wirtschaft hatte
ein vitales Interesse an moglichst vielen,
giinstigen auslidndischen Arbeitskréften.
Dagegen nahmen politische Parteien und
Bewegungen (allen voran die 1961 ge-
griindete «Nationale Aktion gegen die
Uberfremdung von Volk und Heimat»)
die latente Fremdenfeindlichkeit weiter
Teile der Bevdlkerung auf, schiirten sie

zur «Uberfremdungsangst» und forderten
eine Begrenzung der Ausldnderzahlen.
Unter dem Druck der «Uberfremdungs-
bewegung» kam der Staat in den 1960er
Jahren mit ersten Stabilisierungs- und In-
tegrationsansitzen Schritt fiir Schritt vom
wirtschaftsdienlichen Laisser-faire in der
Migrationspolitik ab, weil dies «ein of-
fensichtliches  Ausldnderproblem er-
zeugt» hatte

Die schon wihrend der ganzen 1960er
Jahre problemfixiert aber wenig 16sungs-
orientiert geflihrte Diskussion um die
Fremdarbeiterpolitik erhielt sodann mit
der Schwarzenbach-Initiative ihren ent-
scheidenden Katalysator. Die &dusserst
heftigen offentlichen Auseinanderset-
zungen um das Volksbegehren be-
schriankten sich nicht nur auf dessen di-
rekte Forderungen, sondern weiteten sich
auf den verschiedenen Ebenen des
schweizerischen politischen Systems zu
einer Grundsatzdebatte aus iliber Auslin-
der in der Schweiz und vor allem iiber die
ihnen gegeniiber verfolgte «Fremdarbei-
terpolitik» des Bundes.?® Die allgemeine
Meinung lautete auf einen Nenner ge-
bracht: Die bisherige Marschrichtung
des Bundesrates, welche — inklusive der
paar seit 1963 ergriffenen, aber wir-
kungsarmen bis wirkungslosen Kontroll-
und Beschrinkungsmassnahmen — ins-
gesamt durch eine sehr liberale Zulas-
sungspolitik und das weitgehende Fehlen
von flankierenden Massnahmen (Stich-
wort Integration) bestimmt war, habe zu
drei Problemen gefiihrt: zur Konjunk-
turiiberhitzung, zum von Italien ausge-
henden Druck zugunsten einer verbes-
serten Stellung seiner Staatsangehdrigen
und zur in der Offentlichkeit aufkeimen-
den Ausldnderfeindlichkeit.?”  Einen
Kurswechsel seiner Politik hielt aus die-
sen Griinden selbst der Bundesrat fiir
notig.
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2. Die Reaktion des Bundesrats auf die Herausforderung «Schwarzenbach»: Die

neue Fremdarbeiterregelung 1969/1970

Unter dem vehementen Druck der am
20. Mai 1969 eingereichten «Schwarzen-
bach-Initiative», welche als direktdemo-
kratisches Korrektiv zur Auslidnderpolitik
des Bundes wirkte, bemiihte sich der
Bundesrat in Zusammenarbeit mit dem
BIGA und der Fremdenpolizei ab dem
Frithling 1969 um eine klare Verschir-
fung seiner «Fremdarbeiterpolitik». Er
wollte damit Schwarzenbachs Initiative,
der ein Abstimmungserfolg durchaus zu-
getraut werden musste, Wind aus den Se-
geln nehmen. Denn gemiss seiner Bot-
schaft ans Parlament sei der von der
Initiative geforderte «iiberméssige Abbau
(...) volkswirtschaftlich nicht tragbar, da
er zu schweren wirtschaftlichen Stérun-
gen und insbesondere zu zahlreichen Be-
tricbsschliessungen fiihren wiirde, wo-
durch auch die schweizerischen Arbeit-
nehmer betroffen wiirden.»”® Laut den
vorsichtigen Berechnungen des Bundes-
rates miisste «der Bestand der erwerbs-
titigen Jahresaufenthalter um mehr als
die Hilfte, und zwar von 365 000 auf
160000, reduziert werden».?

Statt diesem massiven Abbau an auslan-
dischen ArbeiterInnen, welcher zudem
die bilateralen Ubereinkiinfte iiber die
Niederlassung sowie die europdische
Menschenrechtskonvention im Bereich
der Familienzusammenfiihrung verletzen
wiirde, wollte der Bundesrat eine Stabili-
sierung des Ausldnderbestandes errei-
chen. Er musste dabei die Balance zwi-
schen aussenpolitischen Verpflichtungen
(Abkommen mit Italien von 1964) und
divergierenden innenpolitischen Forde-
rungen von Wirtschaft und Uberfrem-
dungsbewegung halten: «Um der beste-
henden Uberfremdungsgefahr zu be-
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gegnen, ist als Nahziel die Stabilisierung
der Zahl der erwerbstitigen Ausldnder
(Jahresaufenthalter und Niedergelassene)
zu verwirklichen. Ferner ist die bisherige
Politik, die Verteilung der ausldndischen
Arbeitskrifte auf die Betriebe und Wirt-
schaftszweige schrittweise wieder den
Marktkréiften zu iiberlassen, weiterzu-
fiihren. Sollten diese Massnahmen nicht
den gewiinschten Erfolg haben, so miiss-
ten wir Vorkehren priifen, die zu einer
Verminderung der ausldndischen Wohn-
bevolkerung fithren.»*® Neben den ver-
schiarfenden Massnahmen, welche jedoch
nie den Liberalismus als Grundsatz der
Arbeitsmarktpolitik in Frage stellen soll-
ten, sah der Bundesrat auch erste Schritte
hin zu einer Politik der erleichterten Ein-
biirgerung und der Assimilation vor. Al-
les immer unter der Annahme, dass die
«Uberfremdung» der Schweiz Tatsache
oder zumindest eine dusserst reale Gefahr
sei: «Als zusitzliche Massnahme zur
Uberfremdungsabwehr ist die Assimila-
tion der sich langfristig in unserem Land
aufhaltenden Auslidnder zu fordern. Da
der Bestand der auslidndischen Kinder un-
ter 16 Jahren heute schon einen Viertel
der ausldndischen Wohnbevoélkerung aus-
macht und in den ndchsten Jahren noch
zunehmen dirfte, soll tiberdies die Ein-
biirgerung der in der Schweiz aufgewach-
senen auslandischen Kinder erleichtert
werden.»®! Mit diesem Vorschlag zog der
Bundesrat implizit die Konsequenzen aus
dem offensichtlichen Scheitern seiner
bisher praktizierten «Gastarbeiterpoli-
tik», welche vergeblich die Zuwanderung
auf Dauer zu verhindern versuchte, und
begann — wenn auch noch sehr zdgerlich
— den Weg in Richtung «Integrationspoli-
tik» zu beschreiten. Schritte in dieser



Richtung dréngten sich auf, weil erstens
die Wirtschaft zunehmend auf im Land
verbleibende, eingearbeitete ausldndi-
sche Arbeiter setzte, zweitens Italien mit
steigenden Durchsetzungschancen die
Erleichterung des Familiennachzugs ver-
langte, drittens auf supranationaler Ebene
der Ausbau der Rechte von Immigranten
vorangetrieben wurde und schliesslich
viertens in der Schweiz Experten eine
Vereinheitlichung des Arbeitsmarktes
empfahlen.*?

Zentral fir einen Abstimmungserfolg ge-
gen Schwarzenbach war fiir den Bundes-
rat jedoch nicht das Aufzeigen von Inte-
grationsmodellen, sondern die Tatsache,
dass er dem Stimmvolk eine glaubwiir-
dige, realisierbare «Stabilisierungspoli-
tik» prasentieren konnte. Blosse Stabili-
sierungsziele geniigten nicht mehr, weil
der Bundesrat seine migrationspolitische
Glaubwiirdigkeit zwischen 1962 und
1968 verspielte, indem er verschiedene
Stabilisierungs- und Begrenzungsbe-
schliisse erliess, welche allesamt — nota-
bene auf Grund von Konzessionen an
Wirtschaft und Kantone! — ihre anvisier-
ten Ziele verfehlten. Die Wirkungslosig-
keit der bundesritlichen Massnahmen
war zu jedem Jahresende schwarz auf
weiss an den stetig steigenden Auslidnder-
zahlen abzulesen. Zuletzt war im Maérz
1968 noch die erste, 1965 im Nachgang
an Proteste gegen das Abkommen des
Bundesrates mit Italien von 1964 einge-
reichte, Uberfremdungsinitiative von
ihren Initianten zuriickgezogen worden,
weil der Bundesrat am 28. Februar 1968
einen Beschluss zur Reduktion des Aus-
landeranteils erlassen hatte und somit die
wichtigsten Forderungen der Initianten
umzusetzen schien. Allerdings sollte sich
in der Folge auch dieser Bundesratsbe-
schluss als zahnloser Papiertiger erwei-
sen.*® Aufgrund solcher Erfahrungen ver-

zichtete Schwarzenbach ausdriicklich auf
die Moglichkeit, seine Initiative vor der
Abstimmung  zuriickzuziehen.**  Der
Druck auf den Bundesrat sollte bis zur
Abstimmung hochgehalten werden, da-
mit dieser unabhdngig vom Abstim-
mungsausgang gezwungen ware, eine
tatsdchliche Reduktion des Auslidnderan-
teils durchzusetzen.

Um einen Erfolg der Schwarzenbach-In-
itiative an der Urne zu verhindern, musste
der Bundesrat im Abstimmungskampf
dem Stimmvolk als Alternative zu
Schwarzenbachs radikalen Forderungen
eine neue Fremdarbeiterpolitik prisentie-
ren konnen, welche eine Begrenzung des
Auslinderanteils garantieren wiirde. Zu
diesem Zweck galt es, eine moglichst ein-
fache und verstdndliche Losung zu schaf-
fen, die mehr Erfolg versprach als die
verschiedenen wirkungslosen Stabilisie-
rungsziele und Beschrinkungsversuche
der 1960er Jahre. Mit der Einfiihrung der
«Globalplafonierung» als gesamtschwei-
zerisches Begrenzungssystem in der
«Verordnung iiber die Begrenzung der
Zahl von Auslindern» vom 16. Mirz
1970 gelang dies dem Bundesrat denn
auch noch rechtzeitig.

Im ausldnderpolitisch aufgeheizten Halb-
jahr vor der Abstimmung konnte der Bun-
desrat mit dieser neuen Fremdarbeiterre-
gelung und dem im Abstimmungskampf
dazu abgegebenen Versprechen, dass er
die eben begonnene «Stabilisierungspoli-
tik» auch weiter verfolgen wiirde, falls
die Schwarzenbach-Initiative abgelehnt
wiirde, neben dem Volk auch das Parla-
ment zufrieden stellen. Nur vier Tage
nach Erlass der Verordnung verabschie-
deten die eidgendssischen Réte den Be-
richt des Bundesrates zur Schwarzen-
bach-Initiative. National- und Stinderat
konnten nun dem Bundesrat in grosser
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Mehrheit folgen und die Initiative zur Ab-
lehnung empfehlen, indem sie zur Lo-
sung des «Uberfremdungsproblems» auf
die neue Fremdarbeiterregelung verwie-
sen, welche eine Stabilisierung der Aus-
landerzahlen bringen wiirde.

Nach Erscheinen des Berichts des Bun-
desrates am 22. September 1969 hingegen
stand die parlamentarische Unterstiitzung
fiir den Bundesrat im Kampf gegen die In-
itiative noch keineswegs fest. Hatte doch
der Kommissionsprasident im Hinblick
auf die am 10. und 11. November 1969
stattfindende Sitzung der vorberatenden
Nationalratskommission zur Schwarzen-
bach-Initiative vom Bundesrat ultimativ
verlangt, dass «ein klarer Vorschlag der
Verwaltung iiber eine wirkungsvollere
und darum verschirfte Fortfihrung der
Beschriankungsmassnahmen  vorliegen
miisse, da sonst Nichteintreten auf den
Bericht des Bundesrates beschlossen
wiirde».*> Die Parlamentarier wollten auf
Grund der Popularitit der Initiativforde-
rungen mit Blick auf die eidgendssischen
Wahlen im Herbst 1971 die Initiative
nicht einfach ablehnen, ohne ihren
Wihlern eine «Ldsung» des «Uberfrem-
dungsproblems» aufzeigen zu konnen.

Dem Bundesrat und seinen beiden in die-
sem Dossier verantwortlichen Amtern,
dem BIGA und der Fremdenpolizei, kam
der Druck der «Uberfremdungsbewe-
gung» in Richtung einer verschédrften
Fremdarbeiterregelung gelegen. Liessen
sich doch jetzt die seit Beginn der 1960er
Jahre verfolgten Pline der Bundesbehor-
den zur Begrenzung der Fremdarbeiter-
beschiftigung, welche jeweils am Wider-
stand der Wirtschaft und der Kantone
gescheitert waren, endlich durchsetzen;*
notfalls auch ohne Einigung mit Wirt-
schaft und Kantonen. Im Vernehmlas-
sungsverfahren zur neuen Fremdarbeiter-
regelung zeigte sich, dass auch im
heissen Winter im Vorfeld der Schwar-
zenbach-Initiative zwischen Bund, Kan-
tonen und Wirtschaft keine Einigung iiber
eine neue Fremdarbeiterpolitik zu erzie-
len war, obwohl sie die Ansicht teilten,
dass die «Uberfremdung» bekimpft wer-
den miisse: Der Bundesrat erliess seine
massgeblich vom BIGA ausgearbeitete
«Verordnung tiber die Begrenzung der
Zahl von Ausldndern» schliesslich gegen
den Widerstand mehrerer Kantone und
der Arbeitgeber.

3. Die Kantone und die neue Fremdarbeiterregelung des Bundes: Zentralisie-

rung der Fremdarbeiterpolitik?

3.1. Die neue Fremdarbeiterregelung — ein «Griibel scher Losungsvorschlagy

Den Startschuss zur foderalistischen Aus-
einandersetzung um die neue, verschirfte
Fremdarbeiterregelung gab der Direktor
des BIGA, Botschafter Albert Griibel, im
September 1969. Neu im Amt, erklirte
Griibel die Fremdarbeiterpolitik zu sei-
nem wichtigsten Dossier und erarbeitete
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gemeinsam mit der eidgendssischen
Fremdenpolizei Vorschlége fiir eine neue
Fremdarbeiterregelung, welche er in ei-
nem Schreiben vom 18. September 1969
den Kantonen, das heisst den kantonalen
Arbeitsimtern als den Vollzugsstellen der
Fremdarbeiterpolitik, unterbreitete und



eine Woche spiter an der Jahresversamm-
lung der Konferenz der kantonalen Volks-
wirtschaftsdirektoren vorstellte. Nach
weiteren Diskussionen mit den kantona-
len Arbeitsdmtern und Fremdenpolizeien
als Ausfiihrungsorganen wurde die Neue
Fremdarbeiterregelung am 28. November
1969 den Kantonen und Wirtschaftsver-
banden in Vernehmlassung gegeben. Das
Verfahren, welches der Bund eigentlich
per 20. Dezember bereits abschliessen
wollte, sollte sich zu einem langwierigen,
mehrstufigen Verfahren auswachsen und
schliesslich — trotz aller Einigungsversu-
che und Erweiterungen auf Detailfragen
— Mitte Februar 1970 im totalen Dissens
zwischen Bund und Gewerkschaften auf
der einen Seite sowie Kantonen und Wirt-
schaftsverbanden auf der Gegenseite en-
den.”’

Griibel stellte in seinem Bericht vom Sep-
tember 1969 drei Varianten einer
grundsitzlich neuen Fremdarbeiterrege-
lung, der so genannten «Globalplafonie-
rung», vor: «drei gesamtschweizerische
Begrenzungssysteme (...), mit denen ei-
nerseits die Stabilisierung der Zahl der
erwerbstdtigen Jahresaufenthalter und
Niedergelassenen erreicht und anderseits
den in der Schweiz weilenden erwerbs-
taitigen Aufenthaltern eine vermehrte
Freiziigigkeit eingerdumt werden soll.»
Durch die «Ablésung der betriebsweisen
Plafonierung der ausldndischen Arbeits-
krifte durch eine gesamtschweizerische
Begrenzungy sollten endlich diese beiden
bundesritlichen Ziele zur «Fremdarbei-
terfrage» erreicht werden, welche bisher
nie umgesetzt werden konnten und auch
per Ende 1969 nicht in Reichweite zu lie-
gen schienen.®®

Wie umstritten diese neue Fremdarbeiter-
regelung sein wiirde, wusste der BIGA-
Direktor nur allzu gut und wollte daher an

einer Aussprache am 22. Oktober 1969,
zu der er die Vertreter der kantonalen Ar-
beitsimter eingeladen hatte, die Diskus-
sion auf die «technische und administra-
tive Durchfiihrbarkeit der zur Diskussion
gestellten Varianten» beschranken, «wo-
bei politische und wirtschaftliche Erwa-
gungen zurlickzustellen wiren.»* Mit
andern Worten: An der generellen Stoss-
richtung der neuen Fremdarbeiterrege-
lung gab es geméss dem sich in der Nach-
kriegszeit akzentuierenden Prinzip des
Vollzugsfoderalismus® fiir die Kantone
nichts mehr zu riitteln. Diskutieren konn-
ten die Kantone nur noch tiber Details der
drei Varianten.

Dass das geplante Vorgehen ein frommer
Wunsch Griibels bleiben sollte, zeigten
die Reaktionen der Kantone, welche ganz
direkt auf die politischen und wirtschaft-
lichen Grundsatzfragen abzielten und so-
mit eine flir die 1960er Jahre beispiel-
hafte Debatte {iiber den Vollzugs-
foderalismus anrissen: Die Kantone woll-
ten sich die neue Fremdarbeiterregelung
nicht vom Bund diktieren lassen, sondern
die Gewichte im Staatsgefiige zu ihren
Gunsten verschieben und Kompetenzen
teilweise wieder zuriickerlangen, die sie
seit dem Zweiten Weltkrieg nach und
nach an den Bund verloren hatten. Sie
pochten auf vermehrte foderalistische
Autonomie und begniigten sich nicht
mehr damit, den Verlust an Gestaltungs-
moglichkeit und Eigenstidndigkeit nur da-
durch wettzumachen, dass sie im Vollzug
die einzelnen Bundesgesetze — am Rande
der Legalitit — jeweils unterschiedlich
auslegten.*!

Bevor jedoch die Reaktionen der Kan-
tone auf Griibels Konzeption einer
neuen Fremdarbeiterregelung zur Spra-
che kommen, soll hier zunichst diese
selbst ausfiihrlich dargestellt werden.
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Ausfiihrlich deshalb, weil erstens der
Vorschlag des BIGA-Direktors — trotz
grosser Widerstinde von Seiten der
Kantone und der Wirtschaft in der Ver-
nehmlassung — schliesslich am 16. Mérz
1970 vom Bundesrat ohne nennenswerte
Abstriche als «Verordnung iliber die Be-
grenzung der Zahl von Auslidndern»
(BVO) erlassen wurde und hiermit also

gleich die neue Fremdarbeiterpolitik des
Bundes in ihren Grundziigen zusam-
mengefasst werden kann. Und weil
zweitens Griibel in einem viel beachte-
ten Grundsatzreferat vor der Volkswirt-
schaftsdirektorenkonferenz die in Bezug
auf den Foderalismus interessanten
Punkte der neuen Regelung ausfiihrlich
besprach.

3.1.1. Bund und Kantone in der neuen Fremdarbeiterregelung

Unter dem Titel «Probleme der Fremdar-
beiterpolitik» hielt Griibel an der Jahres-
versammlung der kantonalen Volkswirt-
schaftsdirektoren vom 25. September
1969 sein Antrittsreferat als neuer BIGA-
Direktor. Er wollte in diesem Gremium
einen Anstoss zur politischen Lésung des
«Fremdarbeiterproblems» geben und
seine Plane einer neuen Fremdarbeiterre-
gelung vorstellen.*? Sodann sollte eine
breit angelegte Diskussion «das Funda-
ment fiir eine spater zu formulierende Po-
litik bilden», welche der Uberfremdungs-
bewegung den Boden unter den Flissen
wegziehen wiirde.* Wie er in seinem Re-
ferat darlegte, stand fiir Griibel jedoch
schon jetzt fest, welches die vier Grund-
pfeiler der neuen Fremdarbeiterregelung
sein miissten: Erstens sollte die Zulas-
sungspolitik durch den Ubergang von der
Betriebsplafonierung zur Globalplafo-
nierung klar verschirft werden. Zweitens
brichte die Entplafonierung von ldnger
als einem Jahr in der Schweiz titigen
Ausldndern eine Liberalisierung des
(Fremd-)Arbeitsmarktes.** Damit ver-
bunden wire drittens die explizite Aner-
kennung der Ausldnder in ihrer grossen
Bedeutung fiir die Schweiz. Den vierten
Grundpfeiler schliesslich erwihnte Grii-
bel in seinem Referat nicht explizit. Im
Vernehmlassungsschreiben hatte dieser
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die Kantonsvertreter schon genug verér-
gert: Die vorgesehene zentrale Kontrolle
der Fremdarbeiterbewilligungen unter
dem gesamtschweizerischen Globalpla-
fonds durch den Bund war eine deutliche
Kompetenzverschiebung von den Kanto-
nen zum Bund. Dieser letzte Grundpfei-
ler wurde von Bern offensichtlich einge-
schlagen, weil bei einer nur durch die
Kantone vorgenommene Kontrolle die
Fremdarbeiterbewilligungen vermutlich
zu grossziigig und nicht nach gleichen
Massstidben vergeben worden wéren.

Um die neue Fremdarbeiterregelung vor-
zustellen, fasste Griibel zunédchst die bis-
herige, in seinen Augen ungeniigende
Fremdarbeiterpolitik zusammen. Er legte
dar, dass die starke Zunahme an Fremdar-
beitern in der Schweiz mit dem beispiel-
losen Wirtschaftsaufschwung einhergehe
und damit zusammenhinge. Das Ergeb-
nis dieses « Wirtschaftswunders» sei aber
nicht eine dankbare Anerkennung der uns
wohlgesinnten Zeitumstinde, sondern
eine weitverbreitete Unzufriedenheit,
die sich in Bezug auf die Fremdarbeiter-
regelung heute in der geféhrlichen zwei-
ten Uberfremdungsinitiative kristallisiert
habe und deren Urheber eine wirklich-
keitsfremde Vorstellung von den Mog-
lichkeiten staatlicher Eingriffe héitten.®



Griibel hielt den Uberfremdungsgegnern
entgegen, dass der Bund schon seit 1961
das Problem der Fremdarbeiter erkannt
habe, aber nur bedingt handlungsfihig
sel. Er verwies zum Beweis auf die
Schlussfolgerungen der 1961 vom Bund
zum «Problem der auslindischen Ar-
beitskrifte» eingesetzten Studienkom-
mission, auf welche er sich auch fiir seine
neue Fremdarbeiterregelung stiitzte: Die
Beschrinkung des Auslidnderbestandes
sei ein staatspolitisches Gebot und ge-
rechtfertigt mit der Abwehr der Uber-
fremdungsgefahr. Sie dringe sich vor al-
lem aber auch aus wirtschaftspolitischen
Uberlegungen der Konjunkturdimpfung
auf. Es sei nicht zu verantworten, «einen
Wirtschaftskorper aufzubauen, der weit
tiber das gegebene Arbeitskriftepotential
hinausgehe und ohne Hunderttausende
von Auslindern nicht funktionieren
konne. Der schweizerische Wirtschafts-
apparat miisse mit den landeseigenen
Produktivkriften wieder besser in Ein-
klang gebracht werden.»*°

Griibel sprach sich sodann weiter fiir eine
Liberalisierung des Arbeitsmarktes fiir
die auslandischen Arbeitskrifte und fiir
eine verbesserte Integration der «guten
auslandischen Arbeitskrifte» aus. In Ab-
kehr vom Rotationsmodell sollte auf lang
ansidssige Auslidnder in der Schweiz ge-
setzt werden, welche mehr Rechte auf
dem Arbeitsmarkt erhalten. Zudem pla-
dierte Griibel fir einen wertschitzenden
Umgang mit den ausldndischen Arbeitern
— durchaus im Sinne der Wirtschaft: Die
Ausléander sollten auf dem Schweizer Ar-
beitsmarkt gut behandelt werden, damit
sie eine moglichst gute Leistung erbrin-
gen wiirden.

Mit dieser «neuen Fremdarbeiterreg-
lung» wollte der neue BIGA-Direktor das
«Fremdarbeiterproblem» als «heiss um-

strittenes Problem (...), bei dem sich
keine Losung finden lassen wird, die al-
len das bringt, was sie sich wiinschen»*’,
endlich einer Kompromisslésung zu-
filhren, die eine als Abstimmungspropa-
ganda wirksame Konsolidierung der Aus-
landerzahl bringen wiirde. Dabei sollten
Wirtschaft und Kantone, welche beide
vor allem an threm eigenen Wachstum so-
wie an moglichst grossziigiger Auslidn-
derbeschiftigung interessiert waren und
die Interessen der von den neuen Rege-
lungen betroffenen Betriebe vertraten,
durch die Eingriffe des Bundes in den Ar-
beitsmarkt nicht allzu heftig vor den Kopf
gestossen werden. Fiir den Abstim-
mungskampf gegen Schwarzenbach wire
es nidmlich forderlich, wenn sich Wirt-
schaft und Kantone hinter die neue
Fremdarbeiterregelung des Bundes stel-
len wiirden.

Die kantonalen Volkswirtschaftsdirekto-
ren nahm Griibel in seinem Referat be-
treffend Fremdarbeiterregelung speziell
in die vollzugsfoderalistische Pflicht:
Das BIGA sei «in besonderem Masse auf
eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den
kantonalen Volkswirtschaftsdepartemen-
ten angewiesen», weil «die Gesetzgebung
und die so genannte Oberaufsicht dem
Bund, die Durchfiihrung und damit die
unmittelbare Anwendung den kantonalen
Behorden zugewiesen» seien: «Der Fo-
deralismus wird bei diesem Zusammen-
wirken tiglich auf die Probe gestellt.»*
Der BIGA-Direktor zeigte zugleich Ver-
standnis und Hérte gegentiber den Kanto-
nen; Einerseits machte er deutlich, wie
der Bund in der «Fremdarbeiterpolitik»
auf die ausfiihrenden Kantone angewie-
sen ist, und wollte deshalb nicht allzu
imperativ auftreten. Griibel bezeichnete
daher die «fiir die Zukunft auszu-
arbeitenden neuen Regelungen» zur Lo-
sung des «Fremdarbeiterproblems», wel-
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che den Kantonen eine Woche zuvor zur
Vernehmlassung unterbreitet worden wa-
ren, foderaldiplomatisch geschickt als
«noch eindeutig im Stadium der Mei-
nungsbildung» und als «kein endgiiltiges
Programm der Bundesbehorden», und er-
klarte die Diskussion dazu als «vollig of-
fen».* Andererseits wies Griibel die Kan-
tone unmissverstandlich darauf hin, dass
sie Abstriche machen miissten, um einen
eidgendssischen Kompromiss in der
Fremdarbeiterpolitik gegen Schwarzen-
bach zu erméglichen.

Zum Schluss seines Referats verdeut-
lichte Griibel mit Nachdruck, dass sich
die neu zu formulierende Auslidnderpoli-
tik — Kantonsinteressen hin oder her —
noch vor dem Urnengang gegen
Schwarzenbach in einer statistisch ein-
deutig nachweisbaren Stabilisierung der
Ausldnderzahlen niederschlagen miisse.
Andernfalls seien «noch einschneiden-
dere Massnahmen im Hinblick auf die an-
zustrebende Mobilisierung in Erwagung
zu zichen; denn die Erreichung des vor-
dringlichsten Zieles — die Ablehnung der
zweiten Uberfremdungsinitiative — darf
auf keinen Fall gefihrdet werden».”® Im
Hinblick auf den Abstimmungskampf
nahm der BIGA-Direktor die Kantons-

vertreter gegen alle foderalistischen Wi-
derstinde ins Gebet und machte ihnen
mit Blick auf die europdische Wirt-
schaftsintegration und auf die Geschichte
des Schweizer Bundesstaates einen ver-
starkten eidgendssischen Zentralismus
beliebt. Den Herausforderungen einer ra-
santen industriellen und wirtschaftlichen
Entwicklung in zusammengewachsenen
Wirtschaftsrdumen konne nur mit wirk-
samen Regelungen begegnet werden:

«lch iibersehe natiirlich nicht, dass Sie als
Volkswirtschaftsdirektoren die Aufgabe haben,
sich fiir die wirtschafilichen Interessen Ihrer
Kantone und der bei Ihnen vertretenen Wirt-
schaftszweige einzusetzen und dass deshalb
meine Ausfiihrungen nicht iiberall auf wohlwol-
lende Zustimmung stossen konnen. Ich mdchte
Sie aber bitten, bei Ihren Uberlegungen
zu beriicksichtigen, dass wir im Zeitalter der
wirtschaftlichen Integrationsbemiihungen die
Schweiz nicht in 25 desintegrierte Wirtschafts-
gebiete, fiir die unterschiedliche Regelungen
gelten, aufsplittern kénnen. Wir sollten dankbar
sein, dass es vor mehr als 100 Jahren gelang,
aus der Schweiz ein einheitliches Wirtschaftsge-
biet zu formen und konnen uns nun bei der heu-
tigen stiirmischen industriellen und wirtschafi-
lichen Entwicklung nicht den sich daraus
ergebenden Konsequenzen entziehen.»’’

3.1.2. Staat und Wirtschaft in der neuen Fremdarbeiterregelung

Griibel bewertete die Problematik von
staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft
aus einer grundsétzlich wirtschaftslibera-
len Sicht, was bei ihm als ehemaligem
Sekretir des Vororts, des Schweizer Han-
dels- und Industrievereins, (1951-1967)
nicht iiberrascht.’? Zur Unterstiitzung sei-
nes Plddoyers fiir gezielte staatliche Ein-
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griffe bei der Fremdarbeiterbeschitti-
gungspolitik im absoluten Bedarfsfall zi-
tiert er seinen ehemaligen Kollegen beim
Vorort, Dr. Bernhard Wehrli, der schon
1960 in einem Artikel mit dem Titel
«Droht der Schweiz eine Uberfrem-
dung?» in der NZZ voraussagte, «dass
bei allem Wert, den wir der staatsfreien



Sphiare der Wirtschaft beimessen, ge-
wisse Eingriffe als kleineres Ubel unver-
meidlich sein wiirden».> Jetzt, 1969, war
fiir Griibel hochste Zeit fiir gezielte staat-
liche Eingriffe, die entschieden weiter
gingen als die seit 1963 erfolgten. Diese
zeigten zwar auch schon etwas Wirkung,
aber im Hinblick auf die Schwarzenbach-
Abstimmung noch nicht die erwiinschte
augenfillige Stabilisierung der Auslin-
derzahlen.

Um die Wirtschaft in seinem durchaus
staatsskeptischen Sinn fiir die neue
Fremdarbeiterregelung zu gewinnen, pra-
sentierte Griibel seine Plidne als ausgewo-
gene Mischung zwischen verstiarktem
staatlichen Eingriff bei der Zulassung der
Ausldnder auf den Schweizer Arbeits-
markt und einer Liberalisierung des Bin-
nenarbeitsmarktes. Einerseits sollte zwar
das Ziel der Stabilisierung der Ausldnder-
zahlen erreicht werden, indem mittels
neuer Zulassungspolitik «ein Teil der aus-
landischen Arbeitskrifte, die die Schweiz
verlassen, nicht mehr ersetzt werden
kann.»** Als Kompensation dieser Verlu-
ste fiir den Schweizer Arbeitsmarkt stellte
Griibel andererseits der Wirtschaft «be-
reits in der Schweiz ansédssige Ausldnder,

die neu ins Erwerbsleben treten» sowie
«Ausnahmebewilligungen, die weiterhin
in gewissen Fillen notwendig sein wer-
den,» in Aussicht.>

Eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes
wollte Griibel durch eine mdglichst
grossziigige Entplafonierung der in der
Schweiz weilenden ausldandischen Jahres-
aufenthalter erreichen. Gemiss der von
Griibel favorisierten, liberalsten der drei
vorgeschlagenen Varianten sollten alle
langer als ein Jahr in der Schweiz arbei-
tenden Jahresaufenthalter nicht mehr an
ihre erste Anstellung in der Schweiz ge-
bunden bleiben, sondern auf ein besseres
Angebot hin Betrieb und Kanton wech-
seln diirfen. Diese freie Bewegung auf
dem Schweizer Arbeitsmarkt war bislang
den niedergelassenen Ausldndern und al-
len ldnger als fiinf Jahre in der Schweiz
tatigen Jahresaufenthaltern vorbehalten
gewesen. Griibel verfolgte diese liberale
Arbeitsmarktpolitik mit folgenden drei
deklarierten langfristigen Zielen: erstens
Stabilisierung der Ausldnderzahlen in der
Schweiz, zweitens langfristige Bindung
von «assimilierten» Ausldndern an die
Schweiz und drittens Strukturbereini-
gung der Schweizer Wirtschaft.

3.2. Die Reaktionen der Kantone auf die neue Fremdarbeiterregelung

Die neue Fremdarbeiterregelung des
BIGA wurde von den Kantonen sehr un-
terschiedlich aufgenommen.

Eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes
im Zuge der Globalplafonierung ent-
sprach den Bedirfnissen der starken
Branchen und Kantone, nicht aber der
strukturschwachen Regionen, wie zum
Beispiel der von der Textilindustrie ge-
pragten Ostschweiz. BIGA-Direktor Grii-

bel musste sich denn auch vehement ge-
gen Forderungen von Wirtschafts-
verbinden und Kantonsvertretern zur
Wehr setzen, welche wirtschaftliche
Strukturerhaltung und Regionalplanung
via Auslianderbeschiftigungspolitik be-
treiben wollten. Strukturschwache Be-
triebe sollten nach Griibels Willen nicht
durch den kurzfristigen Einsatz von billi-
gen ausldndischen Arbeitskriften vor
notwendigem Wandel geschiitzt werden.
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Griibel konterte mit dieser Erkldrung eine
Eingabe von Ostschweizer Volkswirt-
schaftsdirektoren vom 11. September
1969 an den Bundesrat gegen die negati-
ven Auswirkungen eines liberalisierten
(Fremd-)Arbeitsmarktes auf ihre wirt-
schaftlich schwicheren Kantone. Wegen
der drohenden Abwanderung von entpla-
fonierten Auslidndern in andere Kantone,
wo die Betriebe bessere Arbeitsbedingun-
gen und Lohne anboten, forderten die
Ostschweizer Kantone, schon bevor die
Pline des BIGA fiir eine neue Fremdar-
beiterregelung im Detail bekannt waren,
aus protektionistischen Griinden die Bei-
behaltung der Betriebsplafonierung und
einen Marschhalt bei der Entplafonierung
der Ausldnder.*®

Nachdem Griibels Plidne einer neuen
Fremdarbeiterregelung, welche den Kan-
tonen weniger Spielraum als bis anhin
lassen wollten, an der Volkswirtschaftsdi-
rektoren-Konferenz zu lebhaften Mei-
nungsdusserungen der Kantonsvertreter
gefiihrt hatten,”” wurde der Verband
schweizerischer Arbeitsamter aktiv. Im
Hinblick auf eine vom BIGA fiir den 22.
Oktober 1969 einberufene Sitzung mit
den kantonalen Arbeitsimtern koordi-
nierten diese ihre Auffassungen zum ih-
nen in Vernehmlassung gegebenen «Ar-
beitspapier» des BIGA. Adolf Ballmer,
Prisident des Verbandes Schweizerischer
Arbeitsimter und Chef des Baselbieter
Arbeitsamtes, sorgte dafiir, dass nicht nur
«die technische und administrative
Durchfiihrbarkeit der zur Diskussion ge-
stellten Varianten» besprochen wurde,
wie dies das BIGA vorgeschlagen hatte,
sondern vor allem «die staatspolitische
und wirtschaftliche Seite der vorgeschla-
genen Losungen».’® Die kantonalen Ar-
beitsdmter brachten damit unter Ballmers
Fiihrung den starken Willen zum Aus-
druck, nicht bloss technische und admi-
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nistrative Vollzugsstellen draussen in den
Kantonen zu sein, die sich die Fremdar-
beiterpolitik vom BIGA und der Eid-
genossischen Fremdenpolizei diktieren
lassen. Der Informationsmangel betref-
fend Aufgaben der kantonalen Ar-
beitsamter unter den drei verschiedenen
Varianten der «neuen Fremdarbeiterrege-
lung» weckte bei ihnen zudem den Ein-
druck, Kompetenzen an den Bund zu ver-
lieren.*

Doch schon einen Monat spéter war Ball-
mer auf Grund von Insiderinformationen
aus dem Bundeshaus klar geworden, dass
die am 22. Oktober koordiniert wiederge-
gebene ablehnende Haltung der kantona-
len Arbeitsdmter zur neuen Fremdarbei-
terregelung beim BIGA nicht den
erhofften Eindruck gemacht hatte.
Ebenso wenig wie die ebenfalls negative
Einschidtzung der Chefs der kantonalen
Fremdenpolizeien, welche diese am 23.
Oktober gegeniiber Paul Elmar Mider,
dem Direktor der eidgendssischen Frem-
denpolizei, gedussert hatten. Ende No-
vember standen plotzlich nicht mehr drei
Varianten einer neuen Fremdarbeiterre-
gelung zur Debatte, sondern nur noch
eine: die von Griibel personlich favori-
sierte, liberalste Fassung, welche bei der
Entplafonierung am weitesten ging® und
gleichzeitig die Bewilligungskompeten-
zen am stirksten von den Kantonen zum
Bund verschob.

Dass die Vorlage im Schnellzugstempo,
ohne weitere Beriicksichtigung der Kan-
tonsmeinungen zu Detailfragen bereinigt
wurde, hatte seine Griinde im Verlangen
des Bundesrates nach einer baldigen,
einfachen neuen Fremdarbeiterregelung.
Griibel erhielt vom Bundesrat den offizi-
ellen Auftrag, in der nationalritlichen
Kommission zur Schwarzenbach-Initia-
tive seine Variante als offiziellen Vor-



schlag der Verwaltung vorzustellen.
Denn im Hinblick auf die am 10. und 11.
November 1969 stattfindende Sitzung
der vorberatenden Nationalratskommis-
sion hatte der Kommissionsprisident
vom Bundesrat ultimativ verlangt, dass
«ein klarer Vorschlag der Verwaltung
tiber eine wirkungsvollere und darum
verschirfte Fortfithrung der Beschrin-
kungsmassnahmen vorliegen miisse, da
sonst Nichteintreten auf den Bericht des
Bundesrates beschlossen wiirde.»®' Wor-
auf der Bundesrat an seiner Sitzung vom
5. November unter den verschiedenen
Varianten dem ««sicheren» Vorschlag des
BIGA» den Vorzug gegeben hatte, weil
dieser die Kontrolle des neuen Regimes
dem Bund iibertrug und nicht den Kanto-
nen iiberliess. Eine den Kantonen weit
genehmere Variante der eidgendssischen
Fremdenpolizei wurde vom Bundesrat
verworfen, «weil die Eidgendssische
Fremdenpolizei die Frage nach der siche-
ren Wirkung ihres Vorschlages nicht im
Brusttone der Uberzeugung bejahte, son-
dern erklérte, sie konne fiir den Erfolg
ihres Vorschlages darum nicht vorbehalt-
los garantieren, weil Erfolg oder Misser-
folg unter anderem auch davon abhingen,
wie konsequent die von ihr in Aussicht
genommenen verschirften Massnahmen
von den Kantonen durchgefiihrt wiir-
den.»®?

Ballmer wollte diese offensichtlich aus
Misstrauen gegeniiber den Kantonen ver-
stirkte Zentralisierung der Fremdarbei-
terregelung — und somit den Verlust der
Hobheit {iber den Vollzug — nicht einfach
hinnehmen und versorgte den Vorstand
der Vereinigung der kantonalen Ar-
beitsdimter mit den oben wiedergegebe-
nen Informationen; dies in der Hoffnung,
dass der Widerstand gegen eine «allzu
Griibel’sche Losung» wachsen und sich
im — vom Bundesrat allerdings nur in ab-

gekiirzter Weise vorgesehenen — Ver-
nehmlassungsverfahren oder an einer
vom Bund geplanten Konferenz mit den
Kantonen zum Thema Geltung verschaf-
fen werde.®

Die Einwinde der Kantone gegen die
neue Fremdarbeiterregelung trugen je-
doch auch im Vernehmlassungsverfahren
keine Friichte mehr. Als das am 18. Sep-
tember 1969 als grosse Grundsatzdebatte
angekiindigte Verfahren schliesslich am
28. November erdoffnet wurde, war das
Vernehmlassungsschreiben nicht mehr
viel mehr als eine Information der Kan-
tone und Verbédnde iiber die neue Fremd-
arbeiterpolitik des Bundes. Die Vernehm-
lassungsfrist war mit gerade mal
eineinhalb Monaten extrem kurz und An-
derungsvorschldge sollten nur dann noch
gedussert werden, wenn sie die Stabilisie-
rungsziele nicht gefahrdeten:** Unter
dem Druck der Uberfremdungsinitiative
oktroyierte der Bund den Kantonen seine
Stabilisierungsziele. Eine letzte, eben-
falls unerfiillte Hoffnung auf eine Eini-
gung zwischen Bund und Kantonen bot
schliesslich die am 2. Februar 1970 in
Bern abgehaltene Einigungskonferenz
zwischen dem Bundesrat und den Kan-
tonsregierungen, an der am Vormittag die
Konjunkturddmpfungsmassnahmen des
Bundes besprochen wurden und am
Nachmittag die neue Fremdarbeiterrege-
lung.

Die Konferenz zeigte dasselbe Resultat
wie das Vernehmlassungsverfahren: Bei
aller Einigkeit tiber die Notwendigkeit
des Kampfes gegen die «Uberfremdung»
kamen sich Bund und Kantone in den
Massnahmen zum Erreichen der Stabili-
sierungsziele auch in Bern nicht ndher.
Die Kantone akzeptierten in ithrer Mehr-
heit das System der Globalplafonierung
weiterhin nicht, weil die Kontrolle der
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Fremdarbeiterbewilligungen von den
Kantonen auf den Bund iibertragen
wurde. lThre Interessen gegeniiber dem
Bund konnten sie aber nicht durchsetzen,
weil unter ihnen Uneinigkeit iiber die Fol-
gen der Entplafonierung herrschte. Wirt-
schaftlich schwache Kantone hatten
Angst, auf einem liberalisierten Arbeits-
markt nicht mehr geniigend Fremdarbei-
ter zu bekommen oder gar wegen der dro-
henden Abwanderung von Entplafonier-

ten diese an andere Kantone zu verlieren.
Umgekehrt befiirchteten wirtschaftlich
starke Kantone wie Baselland einen
Nachteil gegeniiber den Entwicklungs-
kantonen zu erleiden. Das BIGA sah
namlich als Korrektiv zum liberalisierten
Arbeitsmarkt einen Verteilschlissel der
Ausnahmebewilligungen fiir Auslédnder
vor, der strukturschwachen Kantonen
hohere Kontingente zusprach.®

3.3. Die neue Fremdarbeiterregelung im Kontext der Massnahmen zur Ddimpfung der

Konjunkturiiberhitzung

Die Diskussion um die neue Fremdarbei-
terregelung zwischen Bund und Kantonen
wurde stets im Kontext der Konjunktur-
ddmpfung gefiihrt. Mitte Januar 1970 ver-
lor die neue Fremdarbeiterregelung sogar
trotz Schwarzenbach zwischenzeitlich
die Hauptaufmerksamkeit der Schweizer
Wirtschaftspolitik, als der Bundesrat ein
umfangreiches Massnahmenpaket zur
Diampfung der Konjunkturiiberhitzung
vorstellte, das vor allem wegen seiner
Ausrichtung gegen die Exportindustrie
umstritten war. In einem ganzen Biindel
von Massnahmen betraf auch eine
die «weitere Verschirfung bei der Rekru-
tierung zusitzlichen Personals», das
heisst die «vorldufige teilw. Sperre der mit
Budget 1970 bewilligten zusitzlichen
Personalkontingente».%® Die verschirfte
Fremdarbeiterpolitik wurde somit vom
Bund auch explizit als Teil der Konjunk-
turddmpfungspolitik bezeichnet.

Ahnlich wie bei der neuen Fremdarbei-
terregelung gab der Bundesrat am 15. Ja-
nuar 1970 seine als dringlich erachteten
Massnahmen zur Ddmpfung der Kon-
junkturtiberhitzung den Kantonsregie-
rungen und Wirtschaftsverbanden in eine
zeitlich sehr knapp terminierte und in-
haltlich summarisch gehaltene Vernehm-
lassung. Die Kantone und Verbédnde
konnten nur bis Ende Januar zu den Vor-
schldgen aus Bern Stellung nehmen. Im-
merhin liess der Bundesrat den Kantonen
auch noch die Moglichkeit offen, sich an
der Konferenz zwischen Bundesrat und
Kantonsregierungen am 2. Februar 1970
in Bern zu dussern. Dort sollten sowohl
die Konjunkturddmpfungspolitik als
auch die neue Fremdarbeiterregelung be-
sprochen werden.®’

4. Die Haltung der Baselbieter Regierung zur neuen Fremdarbeiterregelung

4.1. Im Kontext der Konjunkturpolitik

Der Baselbieter Volkswirtschaftsdirektor
Loliger vertrat in den beiden parallel statt-
findenden Vernehmlassungen zur Fremd-
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arbeiterregelung und zu den Konjunktur-
dampfungsmassnahmen sehr wirtschafts-
freundliche und betont regionalpoliti-



sche Positionen. Einem sowohl ultralibe-
ralen als auch foderalistischen Credo
folgend, lehnte Loliger den konjunktur-
politischen Interventionismus des Bun-
des in beiden Vorlagen ab, weil er er-
stens davon ausging, dass die Eingriffe
ins freie Marktgeschehen die er-
wiinschte Wirkung nicht bringen wiirden
und bloss einzelnen Wirtschaftszweigen
und Regionen schadeten, und weil er
zweitens befiirchtete, dass der Kanton
gegeniiber dem Bund entscheidend an
wirtschaftspolitischen =~ Kompetenzen
einbiisste.®

In der Frage der Konjunkturdampfungs-
massnahmen zeigte er sich speziell als
Fiirsprecher der Exportwirtschaft. Er ver-
trat in der Vernehmlassung die Positionen
von deren Verbidnden und betonte vor al-
lem, dass die Exportindustrie nicht allein
verantwortlich fiir die Konjunkturiiber-
hitzung sei, die Konjunkturdimpfungs-
massnahmen jedoch vor allem auf sie
zielten.® Dass der Baselbieter Regie-
rungsrat beim Bund die Interessen dieses
Wirtschaftszweigs vertrat, iiberrascht we-
nig, wenn man bedenkt, dass wichtige
Branchen der Baselbieter Wirtschaft (z.B.
Uhrenindustrie) fiir den Export produ-
zierten und die entsprechenden Verbinde
beim wirtschaftsnahen FDP-Regierungs-
rat immer ein offenes Ohr fiir ihre Inter-
essen fanden.

Loliger stiitzte sich nicht nur betreffend
Konjunkturpolitik auf die regelmassig
bei ihm eintreffenden Rundschreiben der
VSIG (Vereinigung des schweizerischen
Import- und Grosshandels, Basel), der
Basler Handelskammer, der Schweizer
Uhrenkammer und des Vororts. Auch
zum Thema neue Fremdarbeiterregelung
konsultierte er die Wirtschaftsvertreter

und vertrat deren dezidiert antietatisti-
schen Kurs.

Zudem versuchte der Baselbieter Volks-
wirtschaftsdirektor die beiden Vorlagen
gegeneinander auszuspielen und fiihrte
die «unmittelbar bevorstehenden schirfe-
ren Massnahmen iiber die Begrenzung
und Herabsetzung der Zahl der kontroll-
pflichtigen ausldndischen Arbeitskréfte»
gegen die unliebsamen Pline des Bun-
desrates zur Dampfung der konjunkturel-
len Auftriebskrifte ins Feld: Die restrik-
tive Fremdarbeiterpolitik stiinde «einer
weiteren und uneingeschriankten Ausniit-
zung der Konjunktur ohnehin im Wege»,
weshalb weitere Konjunkturddmpfungs-
massnahmen unnétig seien.”

Loliger nahm schliesslich — angesichts
der vermehrt nur noch summarisch und
kurzfristig durchgefithrten Befragungen
der Kantone — daran Anstoss, dass der
Bund seiner Meinung nach die Vernehm-
lassung zu den Konjunkturdimpfungs-
massnahmen bei den Kantonen bloss hof-
lichkeitshalber durchgefiihrt hétte und
gar nicht an den Resultaten interessiert
sei, wie die fiir eine Auswertung der Re-
sultate viel zu kurzen Fristen zeigten. Der
Baselbieter Regierungsrat sah sich kom-
plett ibergangen und stellte daher in sei-
nem Brief an den Bund dessen Vernehm-
lassungsverfahren prinzipiell in Frage: Es
sei ja punkto bundesritliches Konjunk-
turdimpfungsprogramm doch schon alles
beschlossen.”! Im Winter 1969/70 hatte
sich das Klima zwischen Bern und Lies-
tal merklich abgekiihlt, weil der Bund
verstiarkt wirtschaftspolitisch interve-
nierte und auch bei der Vernehmlassung
zur neuen Fremdarbeiterregelung nicht
auf die pointierten Baselbieter Forderun-
gen einging.
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4.2. Die Baselbieter Vernehmlassungsantwort zur neuen Fremdarbeiterregelung: hef-
tige Ablehnung der «allzu Griibel schen Losungy

Die insgesamt klar negative Baselbieter
Vernehmlassungsantwort auf die Vor-
schlige aus Bern wurde vom Regie-
rungsrat unter den Titel «Neugestaltung
der Massnahmen zur Uberfremdungab-
wehr und zur Begrenzung des Bestandes
an ausldndischen Arbeitskriften» ge-
setzt.”? Der Baselbieter Regierungsrat
benannte damit — vom offiziellen Namen
der Vorlage abweichend — unmissver-
stindlich den Zweck, den der Bundesrat
mit seiner neuen Fremdarbeiterregelung
verfolgte. Die «Uberfremdungsabwehr»
wurde in der von Loliger und Ballmer
entworfenen Stellungnahme der Basel-
bieter Regierung denn auch grundsitz-
lich sehr unterstiitzt. Das Konzept der
Globalplafonierung mit der damit ein-
hergehenden stirkeren Begrenzung der
Ausldnderbeschiftigung hingegen wurde
als Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit der
Kantone und der einzelnen Betriebe ge-
geisselt.”

Die Baselbieter Regierung blieb somit
auch in der zweiten Zusatzrunde des Ver-
nehmlassungsverfahrens bei ihrer Posi-
tion, die sie schon am 23. Dezember 1969
und am 13. Januar 1970 in ihren ersten
beiden Vernehmlassungsantworten deut-
lich gemacht hatte: Sie stand in Funda-
mentalopposition zur vorgeschlagenen
neuen Fremdarbeiterregelung. In ithrem
ersten Schreiben nach Bern setzten sich
Loliger und Ballmer explizit tiber die
«gebundene Marschroute» des BIGA
hinweg, indem sie nicht ausschliesslich
Vorschldge einreichten, «die es ermogli-
chen, das Ziel der Stabilisierung der er-
werbstétigen Ausldnder tatsdchlich zu er-
reichen». Sie dusserten Kritik vor allem
in drei Punkten:
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Erstens legten sich Loliger und Ballmer
quer, weil sie in der am 28. November
vorgelegten «Skizze» der neuen Fremd-
arbeiterregelung des BIGA nur eine
Neu-Auflage der von Griibel im Septem-
ber vorgeschlagenen und personlich favo-
risierten «Variante A» erkannten und die
anderen Varianten in der Vernehmlassung
vermissten. Sie vertraten die Meinung,
dass die bisher von den Kantonsvertre-
tern gedusserte Kritik nicht in die «Ski-
zzey eingeflossen war, obwohl das BIGA
die Vernehmlassungsvorlage als «ausge-
wogene Synthese» der im Rahmen einer
«breit angelegten Meinungsforschung»
«zum Ausdruck gekommenen Auffassun-
geny» bezeichnete.”

Zweitens sahen sie keine Notwendigkeit
einer neuen Fremdarbeiterregelung aus
abstimmungstaktischen Griinden. Die
vorgeschlagene Losung suggeriere einen
einfachen, aber untauglichen Weg zur
Stabilisierung der Auslidnder und sei als
Abstimmungspropaganda zudem un-
brauchbar, weil sie vor dem Abstim-
mungstermin sowieso keine Resultate
vorzeigen konne.

Drittens sahen Loliger und Ballmer
schliesslich in der «Stabilisierung der er-
werbstitigen Ausldnder» den grundsitz-
lich falschen Weg, um der von ihnen als
Tatsache angesehenen, «wachsenden
Uberfremdung Einhalt zu gebieten, ge-
schweige denn, sie abzubauen.»”® «Mass-
nahmen der Uberfremdungsabwehr»
seien «aus staatspolitischen Griinden»
weiterhin notwendig, sollten jedoch
«nicht allein auf dem Riicken der Wirt-
schaft durchexerziert werden diirfen».
Falls nur Massnahmen beziiglich er-



werbstitigen Ausldndern ergriffen wiir-
den, warnten Loliger und Ballmer,
«bliebe das schwere Problem einer kaum
eingeschrinkten, ja sogar wohl weiterhin
wachsenden Uberfremdung bestehen,
weil der Anteil an unserer Wohnbevdlke-
rung weiterhin zunehmen wird. (...)
Wirkliche Ergebnisse auf dem Gebiete
der Uberfremdungsabwehr sind also
zweifellos nur zu erzielen, wenn auch die
inaktive Bevolkerung in die Abwehrmass-
nahmen einbezogen wird».”® Schliesslich
gingen die beiden in ihrer Argumentation
auf Tuchfiihlung mit der Uberfremdungs-
bewegung und stellten radikal auslédnder-
feindliche Vorschlige zur Diskussion:
«Kiindigung des Italien-Abkommens?
Wiedereinfithrung ldngerer, prohibitiver
Fristen fiir den Familiennachzug? Neu-
Einreisen inskiinftig nur noch fiir Ledige
und fiir Verheiratete nur, wenn sie auf lan-
gere Zeit hinaus ausdriicklich auf den
Nachzug ihrer Familie verzichteten?»”’

Die Vernehmlassungsantwort der Basel-
bieter Regierung zeugt von einer Haltung
in der Fremdarbeiterpolitik, welche die
Ausldnder bloss als Arbeitskrifte im
Dienst der Wirtschaft sah. Oberstes Ziel
dieser Politik war die ausreichende Ver-
sorgung der Baselbieter Betriebe mit Ar-
beitskraft zu vorteilhaften Bedingungen.
Loliger und Ballmer wollten die Schliisse
des Bundesrates und des BIGA nicht
nachvollziehen, dass auch auf Grund der
wirtschaftsfreundlichen Laisser-faire-Po-
litik der letzten 20 Jahre das «Uberfrem-
dungsproblem» in den Kopfen grosser
Teile der Schweizer Bevolkerung erst
entstanden war und nun die Wirtschaft
thren Teil zur «Losung» dieses «Pro-
blemsy beitragen miisse.

Dass die radikalen Vorschldge aus Lies-
tal, welche das migrationspolitische Rad
im Prinzip an den Anfang der 1960er

Jahre zuriickdrehen wollten, nicht umge-
setzt wiirden, war auf Grund der engen
Verhandlungsgrenzen in der Anlage der
Vernehmlassung klar. Der lautstarke Pro-
test sollte aber immerhin ein Zeichen set-
zen: Die Baselbieter Regierung fiihlte
sich durch die Fremdarbeiterregelungen
der letzten Jahre zunehmend vom Bund
bevormundet und wollte im Rahmen des
derzeit Moglichen maximale Mitbestim-
mung erhalten. Das heisst: Was das gene-
relle Prinzip der Beschriankung der Aus-
landerbeschiftigung anging, war man
sich bewusst, dass sich Baselland wohl
oder iibel der nationalen Politik wird fii-
gen miissen. Doch was die Zuteilung von
Ausldnderkontingenten auf Kantone und
Betriebe betraf, wollte man sich nach
Kriften fiir die Eigeninteressen des wirt-
schaftsstarken Kantons einsetzen. Wie
sich im dritten Teil der Vernehmlassung
im Februar 1970 zeigte, pochte die Basel-
bieter Regierung vehement auf moglichst
grosse Kompetenzen der Kantone in der
Zuteilung der Kontingente flir Ausnah-
menbewilligungen. Auf die Vernehmlas-
sungsfrage «Soll dieses (jdhrliche) Kon-
tingent (fiir Ausnahmenbewilligungen
unter dem Regime der Betriebsplafonie-
rung) wie bisher durch das BIGA oder
neu durch die Kantone und das BIGA
verteilt werden?», antwortete die Basel-
bieter Regierung selbstbewusst: « Wir ha-
ben schon seit Jahren die Meinung vertre-
ten, die kantonalen Organe kennten die
kantonalen Verhiltnisse besser und stiin-
den den Betrieben ndher und hitten
darum wenigstens einen Teil ihrer friihe-
ren Kompetenzen zuriickzuerhalten. Die
Kantone sollen die Moglichkeit erhalten,
liber den grosseren Teil des Ausnahme-
kontingentes selbst zu verfiigen.»” Und
entsprechend wollte Baselland auch bei
einer eventuellen Einfiihrung der Global-
plafonierung die Regelung der Ausnah-
mebewilligungen moglichst nicht durch
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das BIGA sondern durch die Kantone
vornehmen lassen: «Der <«Lowenanteil»
des Ausnahmekontingents sollte auf die
Kantone aufgeteilt und seine Verteilung
unter die Gesuchssteller ihnen iiberlassen
werden.»’” Bei der Verteilung der Kontin-
gente in den Kantonen wollte sich Liestal
vom Bund {iberhaupt keine Vorschriften
machen lassen: «Die Kantone sollen die
uneingeschrankte Freiheit haben, ihr
Ausnahmekontingent unter Berlicksichti-
gung ihrer besonderen Bediirfnisse aus-
zuniitzen und nach selbstgewdhlten Kri-
terien unter die Gesuchsteller zu
verteilen.»® Gemiss dieser Leitlinie re-
klamierte Baselland jeweils die Maximal-
moglichkeit der vom BIGA vorgesehe-
nen Kantonsmitsprache fiir sich. Dies
wurde namentlich bei den jdhrlichen
Kontingenten fiir Ausnahmebewilligun-
gen deutlich, die Loliger, falls die Be-
triebsplafonierung beibehalten wiirde,
auf 12000 (statt bisher 7000) erhéhen
und durch das BIGA und die Kantone
verteilen lassen wollte und nicht nur
durch das BIGA, wie vom Bundesrat vor-
gesehen. Sollte zur Globalplafonierung
libergegangen werden, wollte er das den
Kantonen zugeteilte Ausnahmekontin-
gent ganz den Kantonen iiberlassen.

Der Baselbieter Regierung missfiel zu-
dem der vom BIGA vorgeschlagene
Verteilschliissel der Ausnahmebewilli-
gungen enorm. Sie war einerseits gegen
protektionistische Regelungen des Bun-
des zu Gunsten «der sich als <unterent-
wickelty bezeichnenden Kantone der
Inner- und Ostschweiz», welche generell
zu Lasten der wirtschaftlich starken Kan-
tone gingen, zu letzteren konnte sich seit
dem Aufschwung der vergangenen zwei
Jahrzehnte auch Baselland zdhlen.
Andererseits wollten sich Loliger und
Ballmer protektionistische Instrumente
auf Kantonsebene vorbehalten. Die Kan-
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tonsbehdrden sollten iiber die Vergabe
von Ausnahmebewilligungen an Betriebe
Verschiebungen auffangen konnen, wel-
che durch die Liberalisierung des Ar-
beitsmarktes auf Kantonsebene entstan-
den sind.®!

Schliesslich kam der ganze Kompeten-
zenstreit zwischen kantonalen und Bun-
desbehorden in der Antwort auf die Ver-
nehmlassungsfrage «Sind Sie damit
einverstanden, dass die Entscheide der
kantonalen Behorden der Eidgendssi-
schen Fremdenpolizei zum Visum einge-
sandt werden, damit sie darliber wacht,
dass die freigegebenen Kontingente nicht
tiberschritten werden?» zum Ausdruck:

«Dass das Visum der Eidgendssischen Frem-
denpolizei auf kantonalen Amtsentscheiden
Giiltigkeitserfordernis sein soll, kommt einer
(Bevormundung) der kantonalen Behdrden
gleich, die uns an sich unsympathisch ist. Die
Einfiihrung einer solchen <Visumspflicht) wird
auch das Ablaufen des Bewilligungsverfahrens
zum Nachteil der Gesuchsteller und ihrer Be-
triebe, zum Nachteil der Wirtschaft also, in un-
angenehmer Weise verzdgern. Wenn wir der
vorgesehenen Massnahme trotzdem, wenn auch
mit Bedenken und eigentlich contre ceeur, zu-
stimmen, so vor allem, weil wir der Uberzeu-
gung sind, wir hdtten unsere Aufgabe bisher
recht erfiillt und weil wir Verstindnis dafiir ha-
ben, dass dafiir gesorgt werden muss, dass kein
Kanton <aus der Reihe tanzt). »%

Die Baselbieter Regierung brachte somit
ithre Grundhaltung zur Fremdarbeiterpo-
litik auf den Punkt: Erstens pochte man,
wo es ging, auf foderalistische Selbstdn-
digkeit. Keine kantonale Amtsstelle
wollte sich von Bern bevormunden las-
sen. Zweitens bestand man auf der im
Brustton wirtschaftsliberaler Uberzeu-
gung vorgetragenen Freiheit der Wirt-
schaft, das heisst vor allem auf der mog-



lichst grossen Entscheidungsfreiheit der
Betriebe. Und drittens ging es schliess-
lich trotz aller foderalprinzipieller Rheto-
rik in erster Linie um die wirtschaftlichen
Vorteile des eigenen Kantons. Man

stimmte aus freundeidgendssischem
Misstrauen der Kontrolle durch Bern zu,
weil man nicht wollte, dass sich andere
Kantone Vorteile verschaffen konnten.

4.3. Ablehnung der Fremdarbeiterregelung des Bundes — im Selbstverstindnis des

«selbstdndigen Baselbiets»

«Im Zeichen der politisch erzwungenen
und bundesrechtlich festgelegten Stabili-
sierung der Zahl der erwerbstitigen Aus-
lander ist die Mangellage auf unserem
Arbeitsmarkt extrem geworden.» Die
Verhéltnisse seien hier besonders prekir,
denn Baselland habe «in den letzten 25
Jahren von allen Kantonen relativ die
stirkste Industrialisierung und die stérks-
te Bevolkerungszunahme zu verkraften»
gehabt und sei «bei der Verteilung des
Ausnahme-Kontingents bei weitem zu
kurz gekommen».* In diesen deutlichen
Worten kritisierte die Baselbieter Regie-
rung die Stabilisierungspolitik des Bun-
des und deren Auswirkungen auf ihren
Kanton nach eineinhalb Jahren Erfahrung
mit dem neuen System. In ihren Jahresbe-
richten von 1970 und 1971 stellte sie
Baselland als Sonderfall unter den
Schweizer Kantonen dar, der als Wachs-
tumskanton par excellence von der Stabi-
lisierungspolitik des Bundes besonders
hart getroffen werde.

Diese Eigenwahrnehmung hatte ihren
Hintergrund nicht nur im durch die aus-
serordentliche wirtschaftliche Entwick-
lung gestirkten Selbstbewusstsein, son-
dern auch in den zentralen kantonal-
politischen Debatten der Nachkriegszeit.
Im Baselbiet fand die Auseinanderset-
zung um die Migrationspolitik nicht nur
im zeitlichen Umfeld der eingangs er-
wiahnten, bedeutenden eidgendssischen
Urnengénge statt, sondern zudem zwi-

schen den zwei iiberragenden kantonal-
politischen Auseinandersetzungen der
1960er und 1970er Jahre, zwischen der
«Wiedervereinigungsfrage» und «Kai-
seraugst». Zu beiden Themen bildeten
sich grosse Bewegungen, welche das po-
litische Baselbiet jener Zeit pragten und
andere politische Fragen stark beeinfluss-
ten: Die «Volksbewegung fiir das selb-
stindige Baselbiet» wehrte sich in den
1960er Jahren erfolgreich gegen die Wie-
dervereinigung der beiden Basler Halb-
kantone (definitive Ablehnung der Wie-
dervereinigung durch Baselland in der
Volksabstimmung iiber eine gemeinsame
Kantonsverfassung der beiden Basler
Halbkantone vom 7.12.1969). Die Bewe-
gung gegen das Atomkraftwerk Kaiser-
augst verhinderte Ende der 1960er und in
den 1970er Jahren dessen Bau, unter an-
derem durch die Besetzung des Bau-
geldndes 1975. Bei beiden Themen ging
es im Prinzip wie bei der Migra-
tionspolitik um Wachstumsbewiltigung.
Und 1in beiden politischen Debatten kam
der Féderalismus in vergleichbarer Weise
ins Spiel wie bei der Auseinandersetzung
um die neue Fremdarbeiterpolitik des
Bundes.

Die Nordwestschweizer Anti-AKW-Be-
wegung setzte sich gegen den Bau eines
AKWs in Kaiseraugst zur Wehr. Neben
Umweltanliegen spielten dabei auch re-
gionalpolitische Argumente eine Rolle,
welche nicht nur von Umweltaktivisten,
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sondern auch von der Baselbieter Regie-
rung vorgebracht wurden. Obwohl letz-
tere nicht grundsitzlich gegen das ge-
plante Werk war, kritisierte sie schon im
Mirz 1969 gemeinsam mit anderen
Nordwestschweizer Kantonen vor allen
Dingen «den Standort in einer dicht be-
siedelten Region, die ungeniigenden Mit-
spracherechte sowie die Politik der voll-
endeten  Tatsachen.»®  Kantonales
Wachstum, namentlich starke Industriali-
sierung, war sehr wohl erwiinscht. Wes-
halb aber sollte gerade die Region Basel
als eidgenossische Biirde das Risiko ei-
nes AKWs tragen, welches ndtig war, um
den steigenden Strombedarf des ganzen,
zunehmend industrialisierten Landes zu
decken? Und weshalb sollten die betrof-
fenen Nordwestschweizer Kantone kein
gewichtigeres Wort mitreden diirfen?

Die Bewegung gegen die Wiedervereini-
gung mit Basel-Stadt pochte auf die
Selbststdndigkeit des Baselbiets und sah
einen wichtigen Grund der Eigenstin-
digkeit im schnellen Wirtschaftswachs-
tum des Kantons Basel-Landschaft. In
diesem Selbstverstindnis eines selbst-
standigen Baselbietes wollten die Basel-
bieter Behorden fiir ithren Kanton und
thre Wirtschaft die neue Fremdarbeiter-
regelung nicht hinnehmen, weil diese das
erwiinschte rasante Wachstum zu brem-
sen drohte. Der Ruf nach Konjunktur-
ddmpfung aus Bern wurde nur sehr un-
gern gehort, weil Baselland zur Be-
statigung und Wahrung seiner Autono-
mie in den Augen der Regierung wach-
sen musste.

5. Die Einfithrung der neuen Fremdarbeiterregelung: Auswirkungen auf die

Kantone und den Foderalismus

Wihrend der Ausarbeitung der «neuen
Fremdarbeiterregelung» versuchten die
Baselbieter Behorden im Vernehmlas-
sungsverfahren zur neuen Fremdarbeiter-
regelung die Interessen ihres Kantons
moglichst vehement einzubringen und
Einfluss auf die Ausgestaltung der Politik
zu nehmen. Doch der im Vollzugsfodera-
lismus der Migrationspolitik generell
schon stark begrenzte Spielraum fiir kan-
tonale Mitsprache wurde vor der
Schwarzenbach-Abstimmung noch klei-
ner: Der Bundsrat erliess am 16. Mirz
1970 die «Verordnung iiber die Begren-
zung der Zahl von Auslidndern» (BVO),
wobei der heftigen Kritik von Seiten der
Kantone und der Wirtschaft in der Ver-
nehmlassung nur zu einem kleinen Teil
Rechnung getragen wurde. Substantielle
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Abstriche an Griibels urspriinglicher
Konzeption aus dem Herbst 1969 wurden
nur bei der Freiziigigkeit der Fremdarbei-
ter gemacht: Statt schon nach einem Jahr
sollten Auslidnder erst nach drei Jahren
Kanton und Beruf wechseln diirfen. Der
Kompromiss zwischen wirtschaftslibera-
ler Regelung mittels Marktgesetzen, pro-
tektionistischen Forderungen von Kanto-
nen und Branchen sowie dem Geist der
Uberfremdungsbewegung  wurde auf
Kosten der ausldndischen Arbeiter ge-
schlossen.®

Trotz hartndckigem Feilschen um Verteil-
schliisse]l und Ausnahmekontingente
konnte auch der Kanton Baselland die
Globalplafonierung nicht verhindern und
musste die vom Bund erlassene Verord-



nung schlucken und ausfiihren. Von einer
eigenstindigen Baselbieter Fremdarbei-
terpolitik konnte in der vollzugsfoderali-
stischen Realitit der neuen Fremdarbei-
terregelung keine Rede sein. Im
Gegenteil: Die kantonalen Spielrdume
wurden 1970 noch enger als bis anhin ge-
steckt, indem der Bund die Kantone im
Vollzug der Verordnung viel genauer
kontrollierte. Die Fremdarbeiterpolitik
war ab Friihling 1970 noch stirker als in
den 1960er Jahren eine Doméne des Bun-
des: vor allem des BIGA und der eid-
genossischen Fremdenpolizei; neu aber
auch des Bundesamtes fiir Statistik
(BES).

Zur jahrlichen Berechnung der Zulas-
sungsquoten im System der Globalplafo-
nierung war eine zentrale statistische Er-
fassung aller Auslidnder in der Schweiz
vonndten. Der Bund begann zu diesem
Zweck schon Anfang 1970 das ab 1967
im BFS geplante Zentrale Auslidnder-
register (ZAR) in einzelnen Kantonen
einzufiihren. Ende 1973 schliesslich war
dieses teuerste statistische Instrument
seiner Zeit — und hochster Ausdruck der
technokratischen Dimension der Stabili-
sierungspolitik — in der ganzen Schweiz
etabliert. Die Oberhoheit des Bundes
iiber die Ausldanderzahlen war hergestellt.
Gemeinden und Kantone konnten somit
nicht mehr nach ihren eigenen und in der
Vergangenheit oftmals sehr unterschied-
lichen Logiken Ausldnderstatistik betrei-
ben, sondern mussten geméss einheitli-
chen Kriterien erhobene Zahlen nach
Bern liefern.®

Die auf Grund der neuen Fremdarbeiter-
regelung gesteigerten, aber nicht unum-
strittenen Kompetenzen des Bundes zeig-
ten sich am stérksten in der Zulassungs-
praxis. Angesichts des total ausgetrock-
neten Arbeitsmarktes kam der Festlegung

und Verteilung des verknappten Angebots
an ausldndischen Arbeitskriften eine spe-
zielle Bedeutung zu. Der Bundesrat er-
liess auf Grundlage der aktuellen Auslidn-
derzahlen jihrlich neue Begrenzungs-
verordnungen und das BIGA hatte die
Federfihrung bei der Zuteilung der
Fremdarbeiterkontingente auf Kantone
und Betriebe inne.

Allerdings musste der Bund im Vollzug
der Stabilisierungspolitik Konzessionen
gegeniiber Wirtschaft und Kantonen ma-
chen. Die von Griibel angestrebte ge-
samtschweizerische Harmonisierung der
Fremdarbeiterpolitik konnte auch mit der
Globalplafonierung nicht erreicht wer-
den; ebenso wenig die erwiinschte mog-
lichst liberale und marktgerechte Lésung.
Stattdessen entstand ein «neokorporatis-
tisches» System®: Die Bundesverwal-
tung handelte im Bemiihen um sozial-
partnerschaftliche und foderalistische
Vertriglichkeit die jdhrlichen Begren-
zungsverordnungen mit Kantonen, Un-
ternehmern, Wirtschaftsverbinden und
Gewerkschaften aus. Wobe1 Kantone und
Wirtschaft dank besserer Beziehungen
zur Bundesverwaltung ihre Interessen
weitaus besser einbringen konnten als die
Gewerkschaften.®®

Die von Griibel urspriinglich gewtiinschte
zentrale Fremdarbeiterregelung wurde in
der Praxis nicht nur bei der Festlegung
der Quoten durch Ausnahmeregelungen
zugunsten einzelner Kantone und Bran-
chen aufgeweicht, sondern auch bei der
Verteilung der Kontingente auf Kantone
und Betriebe: Das BIGA verteilte ein ers-
tes Kontingent an Ausnahmebewilligun-
gen direkt an Betriebe und Kantone, wel-
che auf Grund von wirtschaftlichen
Schwierigkeiten ein Gesuch eingereicht
hatten. Ein zweites Kontingent vergab
das BIGA an die Kantone, welche die
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vom Bund zugesprochenen Auslinderbe-
willigungen in FEigenregie auf die Be-
triebe aufteilten und somit eine gewisse
Autonomie in der Fremdarbeiterpolitik
behielten.

Die erhebliche Mitsprache von Wirt-
schaft und Kantonen verhinderte, dass
die Stabilisierungsziele des Bundes er-
reicht werden konnten. Zwar trat bei den
erwerbstdtigen Jahresaufenthaltern dank
den festgesetzten Jahresquoten, die unter
den Forderungen der Unternehmen und
Kantone lagen, der gewlinschte Effekt
auf die jahrliche Immigration ein. Der
deutlichen Abnahme in dieser einen Aus-
landerkategorie, welche der Bundesrat im
Vorfeld der Schwarzenbach-Abstimmung
primér versprochen hatte, stand jedoch
eine ebenso klare Zunahme der Gesamt-
gruppe der auslindischen Wohnbevolke-
rung in der Schweiz gegentiber. Dieser
weitere Anstieg des Auslidnderanteils in
der Schweiz war auf verschiedene
Griinde zuriickzufiihren: die starke Zu-
nahme der Saisonniers, den Familien-
nachzug, die Uberfiihrung von Saison-
nier-Bewilligungen in eine andere
Kategorie sowie auf die Zunahme von
Fremdarbeitern in Branchen, welche kei-
ner Kontingentierung durch die BVO un-
terlagen.” Eine zentrale Ursache fiir die
Schwierigkeiten der Stabilisierungspoli-
tik des Bundes war ihr foderalistischer
Vollzug, welcher zu x Ausnahmen und
Sonderregelungen fiihren konnte. Bun-
desrat Brugger wusste dies nur allzu gut,
als er im November 1970 vor der Volks-
wirtschaftsdirektorenkonferenz eine erste
Bilanz zur BVO zog, hatte er doch noch
vor einem Jahr als Ziircher Volkswirt-
schaftsdirektor als Vertreter der anderen
Seite an diesen Tagungen teilgenommen.
Angesichts der sich schon im Herbst ab-
zeichnenden Schwierigkeiten der Stabili-
sierungspolitik forderte Brugger seine
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ehemaligen Kollegen zu «fast unmensch-
licher Standhaftigkeity im Vollzug der
Fremdarbeiterregelung auf. Sie diirften
einfach den Forderungen nach Sonderre-
gelungen nicht mehr nachgeben, um die
Stabilisierungsziele nicht zu gefahrden.”!

Bruggers Ermahnungen fruchteten kaum.
Die geltenden Regeln des Bundes wurden
so weit als moglich ausgereizt, wie ein
Blick auf die Praxis der Baselbieter
Behorden in den folgenden Jahren zeigt.
Wie alle tibrigen Kantonsregierungen ver-
suchten die Baselbieter Behdrden trotz
der verschirften Regeln moglichst viele
Ausldnder ithrem kantonalen Arbeitsmarkt
zuzufiihren. Bei der Umsetzung der Plafo-
nierungspolitik zeichneten sich sofort
verschiedene kantonale Umgehungsstra-
tegien der Begrenzungsmassnahmen des
Bundes ab. Liestal sorgte dafiir, dass die
Baselbieter Wirtschaft weiterhin zu ihren
Auslidndern kam. Die Engpésse auf dem
kantonalen Arbeitsmarkt wurden 1970
mittels Erh6hung des Anteils an freiziigi-
gen Aufenthaltern und Saisonarbeitern
kompensiert. 1971 und 1972 konnten die
restriktiven Vorgaben des Bundes, die be-
ziglich der Aufenthaltsbewilligungen
nochmals verschiarft wurden, nur noch
mittels Erh6hung des Anteils an Saisonar-
beitern und Grenzgingern (deren Anteil
1970 noch riicklaufig gewesen war) um-
gangen werden, «da die Rekrutierung von
Grenzgingern nachgerade die einzige
Ausweichmoglichkeit ist, die unseren Be-
triecben noch bleibt.»”? Die Grenzginger
waren hochwillkommen, weil auch die
Saisonarbeiter, die Baselland im Rahmen
von Sonderkontingenten der eidgendssi-
schen Fremdenpolizei zugesprochen er-
hielt, den Bedarf der Baselbicter Betriebe
nicht deckten.

Wie das Beispiel Baselland zeigt, trieben
die Kantonsbehdrden eine Art Katz-und-



Maus-Spiel mit dem Bund, indem sie die
Schlupflocher der jeweils neusten Ver-
ordnung zur Fremdarbeiterregelung des
Bundes resolut ausniitzten. Der Bund rea-
gierte, indem er die Locher jahrlich mit
neuen Erlassen stopfte.

Schluss

Die Foderalismus-Diskussion rund um
die neue Fremdarbeiterregelung und die
Praxis der BVO sind im Kontext der Ero-
sion des Bundesstaatsdenkens zu sehen,
die sich nicht nur in der Schweiz, sondern
auch in andern foderalistischen Staaten
im Laufe des 20. Jahrhunderst abzeich-
nete: Im Zuge der internationalen Vernet-
zung von Wirtschaft und Gesellschaft
wurden viele zentrale Staatspflichten
(z.B. Umweltschutz, Verkehrs- und Asyl-
wesen) vereinheitlicht und dem Bund zu-
gewiesen.” Einerseits, weil sie die finan-
ziellen und personellen Maoglich-
keiten der Kantone Uberstiegen. Anderer-
seits aber konnten die Entscheide vor al-
lem deswegen nicht mehr den einzelnen
Kantonen tiberlassen werden, weil iiber-
geordnete wirtschaftliche und gesell-
schaftspolitische Fragen von nationaler
Bedeutung und international vereinbarte
Normen auf dem Spiel standen. Letzteres
traf gerade bei der Fremdarbeiterpolitik
und der davon mitbetroffenen Konjunk-
turpolitik zu.

In der Fremdarbeiterpolitik wurde die fo-
deralistische Problematik virulent, als der
Bund 1970 mit der Globalplafonierung
vermeintlich  griffige  zentralistische
Massnahmen erlassen wollte und vom
Prinzip des Laisser-faire abriickte. Unter
dem wirtschaftsliberalen Regime der
1960er Jahre, welches durch die zogerli-
chen Beschriankungsschritte des Bundes
noch nicht ernsthaft gefiahrdet war, muss-

ten die Kantone noch nicht um die
Fremdarbeiter fiir ihre Betriebe fuirchten.
1970 aber setzten sich die Kantone fiir
ihre Interessen und gegen ihren schwin-
denden Einfluss im Bundesstaat zur
Wehr. Dabei entstand keine foderalisti-
sche Solidaritit der Kantone gegen
«Bern». Vielmehr kam es zu einem inter-
kantonalen Verteilkampf um die Fremd-
arbeiterkontingente.

Der foderalistische Widerstand gegen die
Verschiarfung der neuen Fremdarbeiter-
politik war nicht progressiv. Es wurde,
zumindest im Fall der Baselbieter Regie-
rung, nicht im Interesse der Ausldnder ar-
gumentiert, sondern nur im Sinn der ein-
heimischen Wirtschaft. Es war 1m
Gegenteil das BIGA, welches fiir Verbes-
serungen der Aufenthaltsbedingungen
von [talienern und Spaniern eintrat, denn
der Bund musste die in internationalen
Vertridgen vereinbarten Standards durch-
setzen.

Genau wie die Schweiz hatte auch das of-
fizielle Baselbiet noch kein Selbstver-
standnis eines Einwanderungslandes ent-
wickelt. Die Italiener und Spanier im
Kanton wurden vor allem als Wirtschafts-
faktor «billige Arbeitskrafty wahrgenom-
men, der voriibergehend dazu diente, den
wirtschaftlichen Nachholbedarf eines
aufstrebenden Kantons zu decken. Diese
Arbeitskraft kam vor allem kleineren und
mittleren Unternehmen zu gute, welche
dadurch den Strukturwandel hin zur Au-
tomatisierung in der Industrie nicht
schnell vollziehen mussten.

Wie sich die Stabilisierungspolitik des
Bundes bei weiter anhaltender Hochkon-
junktur und entsprechend ausgetrockne-
tem Arbeitsmarkt langfristig im Span-
nungsfeld zwischen Bund, Kantonen,
Wirtschaft und der «Uberfremdungsbe-
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wegung» langfristig bewahrte hitte, bleibt
eine hypothetische Frage. 1974 erfasste
die Weltwirtschaftskrise die Schweiz und
verdrangte mit einem Schlag die Themen
«Konjunkturiiberhitzung», «Fremdarbei-
terpolitik» und «Uberfremdung» von der

Der Autor dankt der Freiwilligen Akade-
mischen Gesellschaft (FAG), dem Staats-
archiv Baselland und Herrn Prof- Dr. Ge-
org Kreis fiir vielfdltige Unterstiitzung
der Forschungsarbeit.

politischen Agenda.

Anmerkungen

Buomberger, Thomas (2004), Kampf gegen unerwiinschte Fremde. Von James Schwarzenbach bis Chris-
toph Blocher, Ziirich, S. 13.

Thre iiberragende Bedeutung erhielt die Schwarzenbach-Initiative nicht zuletzt durch ihre immense Me-
dienprisenz. (Vgl.: Romano, Gaetano (1998), «Die Uberfremdungsbewegung als <Neue soziale Bewe-
gung). Zur Kommerzialisierung, Oralisierung und Personalisierung massenmedialer Kommunikation in
den 60er Jahren» in Dynamisierung und Umbau. Die Schweiz in den 60er und 70er Jahren, Hrsg. Konig,
Mario, et al., Ziirich.)

Ebenfalls um dieselben Themen ging es in den Auseinandersetzungen um die Rolle der Schweiz im
Zweiten Weltkrieg Mitte der 1990er Jahre. (Buomberger, S. 13.)

Die Initiative erreichte aber immerhin 46% Ja-Stimmen und wurde in sechs ganzen und zwei halben
Stinden angenommen. Das Resultat im Kanton Basel-Landschaft war durch einen bemerkenswert hohen
Anteil an Nein-Stimmen (22 534 Nein bei nur 14727 Ja) gekennzeichnet. (Vgl. Bericht des Bundesrates
an die Bundesversammlung iiber das Ergebnis der Volksabstimmung vom 7. Juni 1970 betreffend das
Volksbegehren gegen die Uberfremdung, Bundesblatt 1970, Band II, Nr. 33, S. 304.)

Laut einer Umfrage waren noch 1967 die Inflation und die hohen Mietpreise die grossten Probleme der
Bevolkerung. (Buomberger, S. 135.)

Ibid., S. 12.

Schon wihrend der 1960er wurde der Begriff «Uberfremdungy in den politischen Mainstream der
Schweiz eingefiihrt: «Von den Gewerkschaften bis zum Bundesrat wurde vor der Uberfremdungsgefahr
gewarnt, bzw. die «Uberfremdung) als feststehende Tatsache thematisiert.» (Ibid., S. 133.)

Hiirlimann, Gisela und Aratnam, Ganga Jey (2004), «Die Aporien der Demokratie. Politische Partizipa-
tion, Integration und die «Auslinderfrage», 1960 bis heute» in Die Erfindung der Demokratie in der
Schweiz, Hrsg. Schweizerisches Bundesarchiv, Ziirich, S. 136.

Im Staatsarchiv Baselland sind diese als Bestand StaBL VR 3205 Direktion des Innern — Inneres 1970
(Arbeitsamt) Nr. 834 «neue Fremdarbeiterregelgung» abgelegt.

Bestinde: StaBL VR 3205 Direktion des Innern — Inneres 1970 (Verschiedenes) Nr. 321 «Volkswirt-
schaftsdirektoren-Konferenz» und VR 3205 Direktion des Innern — Inneres 1971 (Industrie und Ge-
werbe: Fabrik- und Gewerbewesen, Arbeitsrecht) Nr. 89: «Volkswirtschaftsdirektoren-Konferenz 1971»
Historisches Lexikon der Schweiz (HLS): Artikel «Abstimmungen» von Peter Gilg:
http://www.dhs.ch/externe/protect/textes/d/D10378-1-15.html (12.8.2005); und: HLS: Artikel «Ausnah-
meartikel» von Marco Jorio: http://www.dhs.ch/externe/protect/textes/d/D10388.html (12.8.2005).

Vgl. HLS: Artikel «Abstimmungen» von Peter Gilg: http://www.dhs.ch/externe/protect/textes/d/
D10378-1-15.html (12.8.2005).

Blanc weist diese fiir die gesamte Schweiz zu beobachtende Entwicklung anhand des Kantons Basel-
Landschaft nach. (Blanc, Jean-Daniel (1996), Wachstum und Wachstumsbewdltigung im Kanton Basel-
Landschaft. Aspekte einer Strukturgeschichte 1940-80, Liestal, S. 306-309.)

Vgl. zum historischen Wandel der Begrifflichkeit in der Schweizer Migrationspolitik: Wicker, Hans-
Rudolf (2003), «Einleitung: Migration, Migrationspolitik und Migrationsforschung» in: Migration und
die Schweiz. Ergebnisse des Nationalen Forschungsprogramms «Migration und interkulturelle Beziehun-

156



20

24

25

29

gen», Hrsg. Wicker, Hans-Rudolf, et al., Sozialer Zusammenhalt und kultureller Pluralismus, Ziirich,
S. 15-18.

Die neuste Literatur zur Geschichte der Schweizer Migrationspolitik beschreibt diesen Paradigmenwech-
sel; meist ebenfalls mit speziellem Gewicht auf dem Jahr 1970, hingegen mit wenig Aufmerksamkeit fiir
die foderalistischen Aspekte. Vgl. die Forschungsresultate des NFP 39: Schlussbericht: Wicker, Hans-
Rudolf et al., Hrsg., (2003), Migration und die Schweiz. Ergebnisse des Nationalen Forschungspro-
gramms «Migration und interkulturelle Beziehungeny, Sozialer Zusammenhalt und kultureller Pluralis-
mus, Zirich. Piguet, Etienne (2006), Einwanderungsland Schweiz. Fiinf Jahrzehnte halb gedffnete
Grenzen, Bern, bietet eine Kurzzusammenfassung auf Grund der Detailstudien von: Mahnig, Hans,
Hrsg., (2005), Histoire de la politiqgue de migration, d asile et d'intégration en Suisse depuis 1948. En
collaboration avec Sandro Cattacin, Mauro Cerutti, Yves Fliickiger, Matteo Gianni, Marco Giugni, Jean-
Marie Le Goff, Martin Niederberger, Lorena Parini, Florence Passy, Etienne Piguet, Ziirich; Piguet,
Etienne (2005), L immigration en Suisse depuis 1948. Une analyse des flux migratoires, Ziirich; Nieder-
berger, Josef Martin (2004), Ausgrenzen, Assimilieren, Integrieren. Die Entwicklung einer schweizeri-
schen Integrationspolitik, Ziirich.

Die Geschichte der «Uberfremdungsbewegung» von James Schwarzenbach mit starkem Gewicht auf
1970 stellt dar: Buomberger, Thomas (2004), Kampf gegen unerwiinschte Fremde. Von James Schwar-
zenbach bis Christoph Blocher, Ziirich.

Bundesblatt 1970, S. 526-527: Bundesbeschluss iiber das Volksbegehren gegen die Uberfremdung (vom
20. Mérz 1970).

Einen dhnlich grossen Paradigmenwechsel in der Schweizer Migrationspolitik stellte erst wieder die
Einfithrung des freien Personenverkehrs fiir EU-Biirgerinnen und -Biirger am 1. Juni 2002 dar.

Frigerio Martina beschreibt das Leben der Italiener in der Schweiz. (Frigerio Martina, Marina und Mer-
har, Susanne (2004), ««...und es kamen Menscheny. Die Schweiz der Italienery, Ziirich.)

Vgl.: Piguet, Einwanderungsland Schweiz. Fiinf Jahrzehnte halb gedffnete Grenzen, S. 20 und 23;
Wicker, «Einleitung: Migration, Migrationspolitik und Migrationsforschung», S. 27.

Cerutti, Mauro (2005), «La politique migratoire de la Suisse 1945-1970%» in Histoire de la politique de
migration, d'asile et d’intégration en Suisse depuis 1948. En collaboration avec Sandro Cattacin, Mauro
Cerutti, Yves Fliickiger, Matteo Gianni, Marco Giugni, Jean-Marie Le Goff, Martin Niederberger, Lorena
Parini, Florence Passy, Etienne Piguet, Hrsg. Mahnig, Hans, Ziirich, S. 97.

Piguet, Einwanderungsland Schweiz. Fiinf Jahrzehnte halb gedffnete Grenzen, S. 22 und 25/26.

Der Bundesrat erkldrte anlésslich der Publikation des Berichts der Expertenkommission: «Der Kampf
gegen die Uberfremdung ist fiir die Schweiz eine Aufgabe nationaler Bedeutung.» (Buomberger, S. 134.)

Vgl. zu Auftrag, Arbeit und Wirkung der aus Bundesbeamten und externen Experten zusammengesetz-
ten Studienkommission: Cerutti, S. 99-105.

Expertenmeinungen blieben fiir die Migrationspolitik des Bundes generell ein bestimmendes Element,
auch zu ihrer Legitimation gegeniiber den Kantonen. An den Volkswirtschaftsdirektoren-Konferenzen
traten neben Bundesriten und Chefbeamten wiederholt Experten auf, welche mit ihren Referaten die
bundesritliche Politik stiitzten. Z.B. gab der St. Galler Professor Francesco Kneschaurek auf der Jahres-
versammlung im Oktober 1970 in seinem Vortrag «Die Schweiz und die Wachstumsperspektiven ihrer
Wirtschaft» gilinstige Entwicklungsprognosen fiir den Fall ab, wenn der Bundesrat auf seinem im Friih-
ling 1970 eingeschlagenen Weg der Fremdarbeiterpolitik bleibe. (Konferenz kantonaler Volkswirt-
schaftsdirektoren, Jahresbericht 1970, S. 8/9)

Mahnig, Hans und Piguet, Etienne (2003), «Die Immigrationspolitik der Schweiz von 1948 bis 1998:
Entwicklung und Auswirkungen» in Migration und die Schweiz. Ergebnisse des Nationalen Forschungs-
programms «Migration und interkulturelle Beziehungeny», Hrsg. Wicker, Hans-Rudolf, et al., Sozialer Zu-
sammenhalt und kultureller Pluralismus, Zurich, S. 79,

Wicker, Hans-Rudolf (2003), «Einleitung: Migration, Migrationspolitik und Migrationsforschungy,
5. 27,

Vgl.: Buomberger, S. 133-160.
Mahnig und Piguet, S. 69.

Bundesblatt 1969: Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung iiber das zweite Volksbegehren
gegen die Uberfremdung (vom 22. September 1969), S. 1065.

Ibid.

157



33
34

35

36

38

39

40

41

4

43

45

46
47
48

49

Ibid.
Ibid., S.1066.

Niederberger, S. 152. Vgl. zur Schweizer Migrationspolitik im europiischen Kontext: Gees, Thomas
(2006), Die Schweiz im Europdisierungsprozess. Wirtschafis- und gesellschaftspolitische Konzeptionen
am Beispiel der Arbeitsmigrations-, Agrar- und Wissenschafispolitik, 1947—1974, Ziirich.

Mahnig und Piguet, S. 76.
Ibid.; S. 77.

Neuregelung der Vorschriften iiber die Begrenzung und Herabsetzung der Zahl der kontrollpflichtigen
auslindischen Arbeitskrifte. Kantonales Arbeitsamt Baselland. An die Herren Vorsteher der Kantonalen
Arbeitsimter Bern, Genf, Graubiinden, Neuenburg und St. Gallen, der Stidtischen Arbeitsdmter Ziirich
und Vevey. 21. November 1969, ba/lg.

Mahnig und Piguet, S. 70-78 und 79.

Namentlich die Eidg. Fremdenpolizei unter Elmar Méder strebte griffige Massnahmen zur Abwehr der
«Uberfremdung» an. (Buomberger, S. 134.)

Dem ersten Vernehmlassungsschreiben vom 28. November 1969 sollten noch zwei weitere Rundschrei-
ben zu Detailfragen folgen: das erste am 19. Dezember 1969 zum Verteilschliissel der Ausnahmekontin-
gente unter die Kantone und das zweite am 4. Februar 1970 mit speziell «heissen Punkten», zu welchen
sich die Kantone nach der gescheiterten Einigungskonferenz vom 2. Februar nochmals schriftlich dus-
sern wollten. (Neue Fremdarbeiterregelung. Zweites Vernehmlassungsverfahren. Der Regierungsrat des
Kantons Basel-Landschaft. An die Herren Vorsteher des Eidgendssischen Volkswirtschaftsdepartemen-
tes und des Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartementes [am 12. Februar 1970 genehmigter Ent-
wurf].)

Bundesamt fiir Industrie, Gewerbe und Arbeit, Direktor Dr. A. Griibel. An die Kantonalen Arbeitsdmter,
Stadtischen Arbeitsamter Ziirich, Winterthur, Bern, Biel, Thun, St. Gallen. 18. September 1969.

Ibid.

Der Begriff «Vollzugsfoderalismus» bezeichnet eine Ausprigung des Foderalismus, bei dem die Glied-
staaten (Kantone) eines Bundesstaates nur noch fiir den Vollzug von Aufgaben zustindig sind, bei deren
Ausarbeitung und Festlegung hingegen kaum mehr Kompetenzen haben. Siche dazu den Artikel «Bun-
desstaat» im HLS von Andreas Kley: http://hls-dhs-dss.ch/textes/d/D9801-3-7.php: «Der Bund machte
den Kantonen nicht nur viele Vorschriften beziiglich der ihm zugewachsenen Kompetenzbereiche, son-
dern auch Auflagen fiir die Behdrdenorganisation; notig geworden waren Letztere infolge der vielfalti-
gen Vollzugsaufgaben, fiir welche die Kantone mehr und mehr herangezogen wurden und die auch die
kant. Haushalte erheblich belasteten. Die Kantone schopften ihrerseits den Handlungsspielraum, den die
BV ihnen beziiglich der Festlegung ihrer Aufgaben zugesteht, nicht aus. Zudem glichen sie sich freiwil-
lig in ihrer Organisation dem Bund stérker an, als es die zur Sicherung eines gewissen demokrat. Stan-
dards festgelegten Bestimmungen iiber die Gewihrleistung der kant. Verfassungen (Art. 51 BV; Art. 6
aBV) verlangten.

Auch diese grossen kantonalen Unterschiede im Vollzug gehdren zum System des Vollzugsfoderalismus.
(Vel. Tbid.)

Jahresbericht 1969 der Konferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren, S. 5. Und: Probleme der
Fremdarbeiterpolitik. Referat von Botschafter Dr. Albert Griibel, Direktor des Bundesamtes fiir Indus-
trie, Gewerbe und Arbeit an der Jahresversammlung der Konferenz kantonaler Volkswirtschaftsdirekto-
ren vom 25. September 1969 in Bern, S. 1.

Ibid., S. 10.

Das heisst, dass Ausldndern mehr Rechte gewéhrt wiirden, namentlich Freiziigigkeit fiir den Stellen-
wechsel innerhalb der Schweiz.

Ibid., S. 3-6.

Die Initiative wollte der BIGA-Direktor im Kreis der Volkswirtschaftsdirektoren gar nicht gross disku-
tieren, da sich in ihrer ablehnenden Haltung ja alle einig seien. (Ibid., S. 1.)

Ibid., S. 6.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

158



50
51
52

53

54
55

56

57

58

59

60

61

62
63

64

65

66

67

68

69

70
71

72

73

74

Ibid., S. 10.
Ibid.
Siehe zu Albert Griibel: HLS: http://hls-dhs-dss.ch/textes/d/D17211.php (23.6.2006)

Probleme der Fremdarbeiterpolitik. Referat von Botschafter Dr. Albert Griibel, Direktor des Bundesam-
tes fiir Industrie, Gewerbe und Arbeit an der Jahresversammlung der Konferenz kantonaler Volkswirt-
schaftsdirektoren vom 25. September 1969 in Bern, S. 1.

Ibid., S. 7.
Ibid., S. 8.

Auswirkun.gen der geltenden Fremdarbeiterbeschrinkungen auf die ostschweizerische Wirtschaft. Die
Regierungen der Kantone Glarus, Appenzell A. Rh., Appenzell I.Rh., St.Gallen, Graubiinden und Thur-
gau. An den Schweizerischen Bundesrat. 10. und 11.9.1969.

Jahresbericht 1969 der Konferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren, S. 5.

Verband schweizerischer Arbeitsimter (Prdsident Dr. A. Ballmer). An die Kantonalen Arbeitsdmter,
Stadtischen Arbeitsdmter Ziirich, Winterthur, Bern, Biel, Thun, St. Gallen. Pratteln, 29. September 1969,
ba/lg.

Kantonales Arbeitsamt Graubiinden, Dr. G. Calonder. An Botschafter Dr. A. Griibel, Direktor des Bun-
desamtes flir Industrie, Gewerbe und Arbeit. Chur, 24.9.1969. (in Kopie der Einladung des Verbands
schweizerischer Arbeitsdmter beigelegt.)

Diese Variante erlaubte allen ldnger als seit einem Jahr in der Schweiz arbeitenden Auslidndern Kantons-
und Betriebswechsel.

Neuregelung der Vorschriften {iber die Begrenzung und Herabsetzung der Zahl der kontrollpflichtigen
auslidndischen Arbeitskrifte. Kantonales Arbeitsamt Baselland. An die Herren Vorsteher der Kantonalen
Arbeitsdmter Bern, Genf, Graubiinden, Neuenburg und St. Gallen, der Stidtischen Arbeitsdmter Ziirich
und Vevey. 21. November 1969, ba/lg, S. 1.

Ibid., S. 2.
Ibid., S. 3.

Neue Fremdarbeiterregelung. Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement, Eidgendssisches Volks-
wirtschaftsdepartement. An die Kantonsregierungen. Bern, 28. November 1969.

Die Frage des Verteilschliissels hatte im Vernehmlassungsverfahren so viel Aufmerksamkeit eingenom-
men, dass das BIGA auf Verlangen der Kantone das Verfahren Mitte Dezember ein erstes Mal verldngern
musste, um in einem zweiten Rundschreiben einen «Vorschlag eines Verteilschliissels» vorzulegen.
(Neue Fremdarbeiterregelung. Verlingerung der Vernehmlassungsfrist. Eidgenossisches Justiz- und
Polizeidepartement, Eidgendssisches Volkswirtschaftsdepartement. An die Kantonsregierungen. Bern,
19. Dezember 1969.)

Eidgendssisches Finanz- und Zolldepartement. An die Kantonsregierungen. Bern, 15. Januar 1970. 7/70,
S.1 und 3. Die weiteren Massnahmen waren die Vorverlegung der im Rahmen des Gatt-Abkommens be-
reits beschlossenen Zollsenkungen, Sterilisierung von Bundesgeldern, Verschiebung nicht vordringlicher
Bauvorhaben des Bundes, Erschwerung von Abzahlungsgeschiften und Herabsetzung der Sitze bei der
Exportrisikogarantie.

Eidgendssisches Finanz- und Zolldepartement. An die Kantonsregierungen. Bern, 15. Januar 1970.
32/70, S. 2.

Neue Fremdarbeiterregelung. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft. An die Herren Vorste-
her des Eidgendssischen Volkswirtschaftsdepartements und des Eidgendssischen Justiz- und Polizeide-
partements. Liestal, 23. Dezember 1970, ba/lg, S. 3.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft. An den Herrn Vorsteher des Eidgendssischen Finanz-
und Zolldepartements. Entwurf vom 29. Januar 1970, S. 2.

Ibid., S.1.
Ibid.

RRB Nr. 477 vom 12. Februar 1970: Zirkulationsbeschluss vom 10.2.1970 zur Neugestaltung der Mass-
nahmen zur Uberfremdungsabwehr und zur Begrenzung des Bestandes an auslidndischen Arbeitskriften.

Ibid.
Neue Fremdarbeiterregelung. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft. An die Herren Vorste-

159



75

76

77

78

79
80
81
82
83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

her des Eidgendssischen Volkswirtschaftsdepartementes und des Eidgendssischen Justiz- und Polizeide-
partementes, 23. Dezember 1969, ba/lg, S. 1.

Ibid., S. 2.
Ibid.
Ibid.

Neue Fremdarbeiterregelung. Zweites Vernehmlassungsverfahren. Der Regierungsrat des Kantons Ba-
sel-Landschaft. An die Herren Vorsteher des Eidgendssischen Volkswirtschaftsdepartementes und des
Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartementes (am 12. Februar1970 genehmigter Entwurf), S. 1/2.

Ibid., S. 2.

Ibid.

Ibid.

Ibid., S. 3

Amtsbericht Baselland 1971, S. 216.

Epple, Ruedi et al., Hrsg., (2001), Nah dran, weit weg. Geschichte des Kantons Basel-Landschaft. Band
6: Wohlstand und Krisen. 19. und 20. Jahrhundert, Liestal, S. 213.

Mahnig, Hans (2005), «La politique migratoire de 1970 au milieu des années 1980» in Histoire de la po-
litique de migration, d asile et d’intégration en Suisse depuis 1948. en collaboration avec Sandro Catta-
cin, Mauro Cerutti, Yves Fliickiger, Matteo Gianni, Marco Giugni, Jean-Marie Le Goff, Martin Nieder-
berger, Lorena Parini, Florence Passy, Etienne Piguet, Hrsg. Mahnig, Hans, Ziirich, S. 141.

Ibid., S. 139/140.

Cattacin, Sandro (1987), Neokorporatismus in der Schweiz — Die Fremdarbeiterpolitik, Bd. 243/244,
Kleine Studien zur Politischen Wissenschaft der Universitit Ziirich, Ziirich.

Mabhnig, «La politique migratoire de 1970 au milieu des années 1980», S. 142,
Ibid., S. 142/143.
Mahnig und Piguet, S. 82/83.

Konferenz des Bundesrates mit den Kantonsregierungen iiber die Konjunkturlage vom 20. November
1970 in Bern: Referat Bundesrat Brugger.

Amtsbericht Baselland 1971, S. 217.

Dieser Prozess akzentuierte sich Ende des 20. Jahrhunderts vor dem Hintergrund von europdischer Inte-
gration und Globalisierung weiter. (Vgl.: HLS-Artikel «Bundesstaat» von Andreas Kley: http://hls-dhs-
dss.ch/textes/d/D9801-3-7.php)

160



	Migrationspolitik der Baselbieter Regierung um 1970 : im Geist der Selbständigkeit unter vollzugsföderalistischen Zwängen

